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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers 
und des Bundeskanzleramtes 

1. Abgeordneter 
Volker 
Neumann 
(Bramsche) 
(SPD) 

Hat die Bundesregierung den damaligen Präsi-

denten des Deutschen Bundestages, Dr. Philipp 

Jenninger, beauftragt, mit der DDR-Regierung 

über die Einrichtung einer deutsch-deutschen 
Bank in der Schweiz zu verhandeln? 

2. Abgeordneter 
Volker 
Neumann 
(Bramsche) 
(SPD) 

Hat die Bundesregierung Dr. Philipp Jenninger 
nach dem Jahr 1983 beauftragt, Gespräche mit 
dem Generaldirektor der Industriekredit AG, 
Holger Bahl, in Zürich über das sogenannte 
„Züricher Modell" zu führen, falls ja, welche 
Kenntnisse hat die Bundesregierung über diese 

Gespräche? 

Antwort des Staatsministers Anton Pfeifer 
vom 1. Juni 1994 

Im Rahmen der Beweiserhebungen des 1. Untersuchungsausschusses 
„Kommerzielle Koordinierung" des Deutschen Bundestages sowie des 
„Untersuchungsausschusses betreffend bayerische Bezüge und der Tätig-
keit des Bereiches ,Kommerzielle Koordinierung' und Alexander Schalck-
Golodkowskis " des Bayerischen Landtages ist von Zeugen u. a. berichtet 
worden über von ihnen angeregte Modelle zu Fragen der Wirtschafts-
beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. 

Der Bundesregierung ist daher bekannt, daß der Schweizer Bankier 
Holger Bahl unter dem Namen „Züricher Modell" einen Plan zur Einrich-
tung eines deutsch-deutschen Finanzierungsinstituts in der Schweiz ent-
wickelt und hierüber Gespräche mit Hans-Jürgen Wischnewski, der 
damals Staatsminister beim Bundeskanzler Helmut Schmidt war, geführt 

hat. 

Zutreffend ist, daß der Bankier Holger Bahl nach dem Regierungswechsel 
1982 sein Modell auch mit Staatsminister Dr. Philipp Jenninger erörtert 
hat. Die Bundesregierung hat aber Dr. Philipp Jenninger keinen Verhand-
lungsauftrag zur Realisierung dieses Modells erteilt. Dr. Philipp Jenninger 
hat dies als Zeuge gegenüber dem Untersuchungsausschuß des Deut-
schen Bundestages (Prot. 121, 171 ff.) sowie dem Untersuchungsausschuß 
des Bayerischen Landtages (Prot. 61, 70f., 88, 95f.) dargelegt. 

3. Abgeordneter 
Volker 
Neumann 
(Bramsche) 
(SPD) 

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung von 
Gesprächen und Vorhaben in den Jahren 1987 
oder 1988 der Bayerischen Staatskanzlei mit 
Beauftragten der DDR-Regierung über die Bil-
dung einer gemeinsamen Wirschaftszone (Frei-
handelszone), und was hat sie gebenenfalls dar-
aufhin unternommen? 
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4. Abgeordneter 
Volker 
Neumann 
(Bramsche) 
(SPD) 

Haben die am 20. April 1994 vor dem Bayerischen 
Untersuchungsausschuß vernommenen Zeugen 
Prof. Jürgen Nitz und Dr. Wolfgang Andrä vom 
damaligen DDR-Außenhandelsministerium auch 
mit der Bundesregierung über das sogenannte 
„Züricher Modell" und die Schaffung einer ober-
fränkisch-thüringischen Sonderwirtschaftszone 
(Freihandelszone) verhandelt? 

Antwort des Staatsministers Anton Pfeifer 
vom 1. Juni 1994 

Das Protokoll der Sitzung des Bayerischen Untersuchungsausschusses am 
20. April 1994 liegt der Bundesregierung noch nicht vor. Ihr sind daher die 
Aussagen der an diesem Tag vor dem Bayerischen Untersuchungsaus-
schuß vernommenen Zeugen Prof. Jürgen Nitz und Dr. Wolfgang Andrä 
derzeit nicht bekannt. 

Dies gilt auch für angebliche Verhandlungen des ehemaligen Ministe-
riums für Außenhandel der DDR über die Errichtung einer „oberfränkisch-
thüringischen Sonderwirtschaftszone" oder einer Freihandelszone. 

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

5. Abgeordneter 
Dr. Peter 
Eckardt 
(SPD) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Berufung 
neofaschistischer Politiker in Italien, und wie wird 
sich nach Ansicht der Bundesregierung vor allem 
die Berufung des früheren MSI-Aktivisten Dome-
nico Finichelli zum Kulturminister Italiens auf die 
kulturpolitischen Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und Italien auswir-
ken? 

Antwort der Staatsministerin Ursula Seiler-Albring 
vom 10. Juni 1994 

Das italienische Volk hat in freien und demokratischen Wahlen sein Parla-
ment gewählt, dem auch Abgeordnete der ehemaligen neofaschistischen 
Partei MSI, jetzt Allianza Nazionale, angehören. Daß auch Abgeordnete 
dieser Partei als Minister im Kabinett vertreten sind, ist daher nur Aus-
druck des souveränen Willens der italienischen Wähler, den die Bundes-
regierung weder zu kommentieren noch zu kritisieren hat. 

Die Bundesregierung wird die ausgezeichnete deutsch-italienische 
Zusammenarbeit im bi- und multilateralen Bereich einschließlich der kul-
turpolitischen Beziehungen auch mit der Regierung von Ministerpräsi-
dent Berlusconi fortsetzen. Im übrigen hat Ministerpräsident Berlusconi 
versichert, daß seine Regierung außenpolitisch die traditionelle Friedens-
politik fortführen und allen internationalen Verpflichtungen nachkom-
men werde sowie den demokratischen Werten der italienischen Republik 
und Europas auch weiterhin verpflichtet bleibe. 
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6. Abgeordneter 
Dr. Klaus 
Kübler 
(SPD) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die aktuelle 
Lage der Menschenrechte in Ägypten insbeson-
dere nach den jüngsten Niederschlagungen von 
Demonstrationen? 

Antwort der Staatsministerin Ursula Seiler-Albring 
vom 10. Juni 1994 

Bei der Beurteilung der Menschenrechtslage schneidet Ägypten im regio-
nalen Vergleich vor dem Hintergrund demokratischer Ansätze und weit-
gehender Pressefreiheit relativ günstig ab. Das Bild Ägyptens als liberaler 
islamischer Staat, der sich auf dem Weg der Demokratisierung befindet, 
wird aber zunehmend durch eine Verschlechterung der Menschenrechts-
lage getrübt, die vor allem durch die umfassende Notstandsgesetzgebung 
sowie durch die sich seit Mitte 1992 verschärfenden Auseinandersetzun-
gen zwischen gewaltbereiten islamischen Terroristen einerseits und der 
Staatsmacht andererseits gekennzeichnet ist. 

Unter der Notstandsgesetzgebung hat die Regierung weitgehende Rechte 
zu Festnahmen von Verdächtigen und anderen Personen, die nach Ein-
schätzung des Staates die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden, 
erhalten. Im Juli 1992 wurden im Rahmen einer „Anti-Terror-Gesetz-
gebung" weitere Strafrechtsverschärfungen beschlossen, die die Tätig-
keit der Polizei der Aufsicht der Staatsanwaltschaft entziehen. 

Angesichts der Zunahme islamischer Gewalt seit der zweiten Jahreshälfte 
1992 wurden die polizeilichen Maßnahmen des Staates verstärkt. 

In ägyptischen Gefängnissen sitzen nach wie vor unter schlechten Haft-
bedingungen eine beträchtliche Zahl politischer Gefangener, insbeson-
dere Mitglieder oder Sympathisanten verbotener islamischer Gruppen 
ein. Die Gerichtsverfahren vor den ordentlichen ägyptischen Gerichten 
entsprechen nach Einschätzungen der Bundesregierung im großen und 
ganzen Rechtsstaatsprinzipien. Von einer Unabhängigkeit der Justiz kann 
hingegen bei den seit Dezember 1992 eingesetzten Militärgerichten zur 
Verurteilung von islamischen Terroristen nicht uneingeschränkt gespro-
chen werden. Die Fälle von Folter in Polizeistationen und durch die Staats-
sicherheit nehmen nach Feststellung von Menschenrechtsorganisationen 
zu. Erstmals seit elf Jahren wurden in Ägypten wieder Todesurteile voll-
streckt. Die Religionsfreiheit ist zwar rechtlich nicht eingeschränkt, findet 
aber gesellschaftliche Grenzen. Die bisher weitgehend gewährleistete 
Pressefreiheit in Ägypten erlebte aufgrund der angespannten politischen 
Lage seit 1993 einige Einschränkungen. 

Die ägyptische Regierung ist sich der internationeln Aufmerksamkeit für 
die Menschenrechtslage in Ägypten bewußt und daher bemüht, ange-
sichts der massiven Polizeimaßnahmen dennoch das relativ gute men-
schenrechtliche Ansehen Ägyptens aufrechtzuerhalten. Allerdings räumt 
die ägyptische Regierung bei Zielkonflikten zwischen Sicherheitsbedürf-
nissen und Menschenrechtsschutz in Ägypten oft den Sicherheitsmaßnah-
men Vorrang ein. 

Bei allem Verständnis für die derzeitigen innenpolitischen Schwierigkei-
ten in Ägypten bemüht sich die Bundesregierung, auch zusammen mit 
ihren Partnern in der EU, durch einen ständigen Dialog mit der ägypti-
schen Regierung immer wieder auf die erforderliche Beachtung der Men-
schenrechte in allen Bereichen hinzuwirken. 
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7. Abgeordneter 
Dr. Klaus 
Kübler 
(SPD) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die aktuelle 
Lage der Menschenrechte in China fünf Jahre 
nach der blutigen Unterdrückung der Demokra-
tiebewegung auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens in Peking? 

Antwort der Staatsministerin Ursula Seiler-Albring 
vom 8. Juni 1994 

Die Menschenrechtslage in China bleibt unbegfriedigend. Neben der 
andauernden Haft gewaltloser Vertreter der Demokratiebewegung beste-
hen vor allem in drei Bereichen Probleme: bei der Behandlung von Gefan-
genen in chinesischen Gefängnissen und Arbeitslagern, bei der admi-
nistrativen Haft und bei Verfahrensmängeln in Strafprozessen. 

Die chinesische Regierung erkennt Probleme in diesen Bereichen an und 
bekennt sich zu ihrer Verpflichtung, hiergegen vorzugehen. Der jährliche 
Rechenschaftsbericht vor dem Nationalen Volkskongreß berichtet regel-
mäßig über Vergehen im Justizbereich, die zu Verfahren gegen Justiz-
angehörige führen. Von der juristischen Fragwürdigkeit einzelner Ein-
richtungen, z. B. der Administrativhaft, hat sie sich bisher nicht überzeu-
gen lassen. 

In jüngster Zeit ist es zu Freilassungen politischer Gefangener, insbeson-
dere von Wang Juntao und Chen Ziming, aber auch von Angehörigen von 
Religionsgemeinschaften gekommen. Dies ist anzuerkennen. Darüber 
hinaus gibt es aber auch Berichte über neue Verhöre und Verhaftungen. 

Die Bundesregierung führt den mit der Regierung der Volksrepublik 
China begonnenen Menschenrechtsdialog fort. Sie vertritt den Stand-
punkt, daß nicht Unterdrückung abweichender politischer Meinungen, 
sondern deren Integ rierung in einen umfassenden politischen Dialog und 
die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit die wichtigsten Instrumente sind, 
um zu einer langfristigen Stabilität in China und der asiatischen Region 
beizutragen. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern 

8. Abgeordneter 
Jürgen 
Augustinowitz 
(CDU/CSU) 

Welche Maßnahmen — u. U. auch Gesetzesände-
rungen — wären nach Auffassung der Bundes-
regierung erforderlich, um Aufmärsche — wie den 
der Wiking-Jugend vor wenigen Tagen in Nie-
dersachsen — zukünftig unterbinden zu können? 

Antwort des Staatssekretärs Franz Kroppenstedt 
vom 9. Juni 1994 

Nach § 1 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes hat grundsätzlich jedermann 
das Recht, öffentliche Versammlungen und Aufzüge zu veranstalten und 
an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Es ist jedoch nach § 3 Abs. 1 
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VersG verboten, „öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, Uni-
formteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemein-
samen politischen Gesinnung zu tragen" . Nach § 28 des Versammlungs-
gesetzes macht sich strafbar, „wer der Vorschrift des § 3 zuwiderhandelt". 

Nach § 15 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes kann eine Versammlung 
oder ein Aufzug verboten oder von Auflagen abhängig gemacht werden, 
wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umstän-
den die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Ver-
sammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. 

Es fällt in die Zuständigkeit der Länder, die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen zu vollziehen. 

Neben diesen gesetzlichen Regelungen sieht der Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und ande-
rer Gesetze (Verbrechensbekämpfungsgesetz) (Drucksache 12/6853) in 
Artikel 1 Nr. 5 die Erweiterung von § 86 a Abs. 2 StGB auf solche Kennzei-
chen, die denjenigen verfassungswidriger Parteien oder verbotener Ver-
einigungen zum Verwechseln ähnlich sind, vor. 

9. Abgeordneter 
Freimut 
Duve 
(SPD) 

Wird die Bundesregierung sich dafür einsetzen, 
die niederdeutsche Sprache für Teil III der Euro-
päischen Charta für Regional- oder Minderhei-
tensprachen zu benennen, und falls nein, mit wel-
cher Begründung? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Horst Waffenschmidt 
vom 12. Juni 1994 

Die Bundesregierung hat sich bereits zu einer Notifizierung des Schutzes 
des Niederdeutschen gemäß Teil II der Europäischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen bereit erklärt. Da die Schutz- und För-
dermaßnahmen entsprechend Teil III der Charta überwiegend in die 
Zuständigkeit der betroffenen Länder fallen und diese finanziell belasten, 
hat die Bundesregierung in der Beratung zur Situation der niederdeut-
schen Sprache am 14. Januar 1994 deutlich gemacht, daß sie eine endgül-
tige Entscheidung darüber, welche Sprachen neben Dänisch und Sorbisch 
zu Teil III der Charta angemeldet werden sollen, erst dann treffen kann, 
wenn hierzu ein abgestimmtes Votum der Länder vorliegt. 

Die Frage wird zur Zeit von den betroffenen norddeutschen Ländern 
geprüft. 

Sobald die Länder ihre Position gefunden haben und Klarheit über die 
jeweils angestrebten Verpflichtungen besteht, wird die Bundesregierung 
im Benehmen mit dem Land Schleswig-Holstein, das für Niederdeutsch 
bei den Ländern koordinierende Aufgaben übernommen hat, und unter 
Beteiligung der Ständigen Vertragskommission zu einem Koordinie-
rungsgespräch aller Beteiligten einladen. 

Das Ergebnis der Prüfungen in den Ländern ist daher zunächst abzu-
warten. 

10. Abgeordneter 
Ludwig 
Eich 
(SPD) 

Kann die Bundesregierung nachvollziehbar dar-
legen, wie der Parlamentarische Staatssekretär 
Dr. Horst Waffenschmidt zu der Aussage kommt, 
daß die Sozialhilfe ab 1995 steigend bis 1997 um 
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jährlich über 10 Mrd. DM entlastet wird (vgl. 
Handelsblatt vom 2. Mai 1994), und was dies für 
die kommunalen Finanzen bedeutet? 

Antwort des Staatssekretärs Franz Kroppenstedt 
vom 8. Juni 1994 

Nach Feststellungen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung betrugen die Bruttoausgaben der Sozialhilfe zur Pflege 1992 rd. 
14 Mrd. DM; für 1997 werden sie auf mehr als 19 Mrd. DM geschätzt. 

Stellt man die gegenwärtigen Nettobelastungen der Sozialhilfeträger (das 
sind die um anzurechnendes Einkommen und Vermögen der pflegebe-
dürftigen Sozialhilfeempfänger verminderten Gesamtkosten der Hilfe zur 
Pflege) den Nettobelastungen nach Wirksamwerden der Leistungen nach 
dem Pflege-Versicherungsgesetz gegenüber, so ergeben sich folgende 
Minderausgaben und somit Entlastungen für die Träger der Sozialhilfe: 

— 1995 (ambulante Leistungen ab 1. April) 	 1,1 Mrd. DM 

— 1996 (stationäre Leistungen ab 1. Juli) 	 6,1 Mrd. DM 

— 1997 	 10 —11,0 Mrd. DM 

Mit einem Teil dieser Einsparungen soll der Aufbau der pflegerischen 
Infrastruktur finanziert werden. 

Die Höhe der Entlastung der kommunalen Haushalte richtet sich nach den 
jeweiligen Landesregelungen. Soweit bisher staatliche Träger für statio-
näre Pflegekosten aufgekommen sind, bet rifft die Entlastung die staat-
lichen Haushalte, im übrigen jedoch die kommunalen Haushalte. 

11. Abgeordneter 
Gernot 
Erler 
(SPD) 

Welche Anstrengungen hat die Bundesregierung 
unternommen, um die im Rahmen des europä-
ischen Binnemarktes vorgesehene Grenzöffnung 
und die Aufhebung der Grenzkontrollen inner-
halb der Europäischen Union tatsächlich zu reali-
sieren? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 13. Juni 1994 

Die Bundesregierung hat sich mit Erfolg dafür eingesetzt, daß für den 
Warenverkehr im Binnenmarkt sämtliche Kontrollen beseitigt wurden. 

Hinsichtlich der im Binnenmarkt noch zu treffenden Maßnahmen bleibt 
nunmehr die Abschaffung der Personenkontrollen an den EU-Binnen-
grenzen eines der schwierigsten Probleme. Meinungsverschiedenheiten 
unter den Mitgliedstaaten über die Auslegung von Artikel 7 a EG-V haben 
bisher weitere Fortschritte verhindert. Die Beseitigung der Personenkon-
trollen zwischen den EU-Mitgliedstaaten ist im Zusammenhang zu sehen 
mit dem Aufbau eines einheitlichen Kontrollsystems gegenüber Drittlän-
dern an den Außengrenzen der Europäischen Union, also der Unterzeich-
nung dés Außengrenzabkommens, dem davon abhängenden Abkommen 
über das Europäische Informationssystem (EIS) sowie dem Inkrafttreten 
des Dubliner Übereinkommens über die Zuständigkeit für die Prüfung von 
Asylanträgen in den EU-Mitgliedstaaten. 
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Das Dubliner Übereinkommen ist inzwischen von sieben Mitgliedstaaten 
ratifiziert; die Ratifizierung des Übereinkommens in Deutschland wird in 
Kürze abgeschlossen sein. Das Dubliner Übereinkommen wird voraus-

sichtlich Anfang 1995 in Kraft treten. 

Die Unterzeichnung des Außengrenzabkommens ist durch Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Großbritannien und Spanien über die Einbezie-
hung Gibraltars blockiert. Fortschritte werden hier in nächster Zeit nur 
schwer zu erreichen sein. Inzwischen hat das Europäische Parlament beim 
Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Europäische Kommission mit 
dem Ziel erhoben, die notwendigen Maßnahmen zur Herstellung des 
freien Personenverkehrs über die EU-Binnengrenzen zu treffen. Voraus-
setzung für den Abbau der Personenkontrollen an den gemeinsamen 
Grenzen zwischen den EU-Mitgliedstaaten sind Ausgleichsmaßnahmen, 
die unvertretbare Sicherheitsdefizite vermeiden. Diese Ausgleichsmaß-
nahmen sollen auf EU-Ebene insbesondere durch den Abschluß des Über-
einkommens über das Europäische Informationssystem (EIS) verbindlich 

festgelegt werden. 

Die Unterzeichnung des EIS-Übereinkommens ist mit Fortschritten bei der 
Behandlung des Außengrenzabkommens eng verknüpft. 

Einen wichtigen Schritt der Vorbereitung in Richtung Grenzöffnung und 
Aufhebung der Personengrenzkontrollen innerhalb der Europäischen 
Union beinhaltet das Schengener Durchführungsübereinkommen vom 
19. Juni 1990, das von Frankreich, den Benelux-Staaten und Deutschland 
unterzeichnet wurde und dem inzwischen Italien, Spanien, Portugal und 
Griechenland beigetreten sind. Kernstück des Übereinkommes ist die 
vollständige Aufhebung aller Personenkontrollen an den Binnengrenzen 
der Vertragsstaaten. Diese Maßnahmen werden ebenfalls flankiert durch 
Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Innere Sicherheit. Bis auf die Realisie-
rung eines gemeinsamen, datengeschützten Fahndungs- und Informa-
tionssystems (Schengener Informationssystem, SIS), an dem intensiv gear-
beitet wird, sind die rechtlichen und politischen Voraussetzungen für das 
Inkrafttreten des Schengener Durchführungsübereinkommens erfüllt. 

12. Abgeordneter 
Gernot 
Erler 
(SPD) 

Woran liegt es, daß sich Klagen über sogar sich 
wieder verstärkende Kontrollen des grenzüber-
schreitenden Verkehrs mehren, und bis wann ist 
eine tatsächliche Aufhebung der Grenzkontrol-
len innerhalb der EU zu erwarten? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 13. Juni 1994 

Der Bundesregierung ist über eine Zunahme von Beschwerden gegen 
Kontrollmaßnahmen an den EU-Binnengrenzen nichts bekannt. 

Die tatsächliche Aufhebung der Personengrenzkontrollen innerhalb der 
EU kann erst verwirklicht werden, wenn die notwendigen Ausgleichs-
maßnahmen wirksam funktionieren. Hierüber besteht Einvernehmen 
zwischen allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

13. Abgeordneter 
Gernot 
Erler 
(SPD) 

Auf welcher Rechtsgrundlage finden derzeit noch 
Grenzkontrollen innerhalb der EU statt? 
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 13. Juni 1994 

Die hier einschlägige Regelung des Artikels 7 a EG-V ist als Artikel 8 a 
EWG-V durch die Einheitliche Europäische Akte eingeführt worden, 

Die Regierungskonferenz der EG-Mitgliedstaaten, die die Einführung der 
Einheitlichen Europäischen Akte zum 1. Juli 1987 beschlossen hatte, 
wollte — wie es in einer Erklärung zu Artikel 8 a EWG-V (jetzt Artikel 7 a 
EG-V) heißt — den festen politischen Willen zum Ausdruck bringen, vor 
dem 1. Januar 1993 die Beschlüsse zu fassen, die zur Verwirklichung des 
Binnenmarktes erforderlich sind. 

Als Folgerung ergibt sich daraus die ausdrücklich in der Erklärung getrof-
fene Feststellung, daß der Termin 31. Dezember 1992 keine automatische 
rechtliche Regelung mit sich bringt. 

Rechtsgrundlage für die Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
durch die Bundesrepublik Deutschland ist das Gesetz über den Bundes-
grenzschutz. 

14. Abgeordneter 
Gernot 
Erler 
(SPD) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die politische 
Wirkung der nicht eingehaltenen Versprechen im 
Rahmen des Binnenmarktes auf die Attraktivität 
der Europäischen Idee und die Glaubwürdigkeit 
von Vorteilen für den einzelnen auf dem Wege 
zur Europäischen Integration? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 13. Juni 1994 

Die zur Verwirklichung des Binnenmarktes vorgesehenen legislativen 
Maßnahmen (ca. 280 Vorhaben) sind nahezu vollständig verabschiedet. 
Ein Großteil ist bereits durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht um-
gesetzt, so daß mit einem baldigen Abschluß gerechnet werden kann. 

Die Abschaffung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Euro-
päischen Union ist für die Bundesregierung ein vorrangiges politisches 
Ziel. Sie wird sich dafür sowohl im Schengen-Rahmen als auch auf der 
Ebene der Europäischen Union mit Nachdruck einsetzen. 

15. Abgeordneter 
Herbert 
Frankenhauser 
(CDU/CSU) 

Wie viele politisch motivierte Anschläge auf Aus-
länder mit Verletzungs- oder Todesfolge gab es 
seit 1990 in Deutschland, und in welchen Bundes-
ländern waren diese Anschläge? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Seit 1990 wurden beim Bundesamt für Verfassungsschutz im Bereich 
rechtsextremistisch/ausländerfeindlich motivierter Gewalttaten zwölf 
vollendete Tötungsdelikte gegen Ausländer mit 18 Todesopfern erfaßt. Im 
gleichen Zeitraum wurden darüber hinaus 1955 Gewalttaten gegen Aus-
länder registriert, bei denen es Verletzte gab. 

Die Taten verteilen sich auf die Länder wie folgt: 
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Länder 
Anschläge mit 

Verletzungsfolge 
Tötungsdelikte 

Berlin 134 1 

Schleswig-Holstein 77 1 

Hamburg 84 

Bremen 14 

Niedersachsen 135 

Nordrhein-Westfalen 621 2 

Rheinland-Pfalz 49 1 

Saarland 30 1 

Hessen 93 

Baden-Württemberg 113 2 

Bayern 78 

Mecklenburg-Vorpommern 108 1 

Sachsen-Anhalt 54 

Brandenburg 176 1 

Thüringen 65 1 

Sachsen 124 1 

16. Abgeordnete 
Ingrid 
Köppe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Per-
sonen 1994 bei Tätlichkeiten verletzt wurden 
einerseits am Vater- bzw. Herrentag (12. Mai) 
und andererseits am Frauentag (8. März) sowie 
Muttertag (8. Mai) insgesamt, und welche Konse-
quenzen sind hieraus nach Auffassung der Bun-
desregierung — sofern dieser Informationen über 
eine Alkoholisierung der Täter und Täterinnen 
vorliegen — zu ziehen hinsichtlich der Gefährlich-
keit von Alkohol im Vergleich zu Schäden durch 
illegale „weiche Drogen"? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 6. Juni 1994 

Der Bundesregierung liegen keine entsprechenden Zahlen vor. Die Tat-
zeitstatistik der Polizeilichen Kriminalstatistik stellt auf den Monat und 
nicht auf den Tattag ab. 

Zur Gefährlichkeit von Alkohol bzw. Rauschgift bei der Tatbegehung 
liegen keine Vergleichsuntersuchungen vor. 

17. Abgeordneter 
Fritz Rudolf 
Körper 
(SPD) 

Inwieweit trifft es zu, daß die Bundesregierung 
beabsichtigt, im Rahmen der Neuorganisation 
des Warndienstes die Warnämter II, V und VII zu 
schließen, die Warnämter VI (Hessen) und IX 
sowie X (Bayern) jedoch zu belassen? 

18. Abgeordneter 
Fritz Rudolf 
Körper 
(SPD) 

Mit welchen fachlichen Argumenten wird gege-
benenfalls der Fortbestand der Ämter VI (Hessen) 
und IX sowie X (Bayern) begründet? 



Drucksache 12/7991 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 14. Juni 1994 

Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich in den letzten Jahren im 
Gefolge der Auflösung des Warschauer Paktes und der Wiedergewinnung 
der staatlichen Einheit Deutschlands grundlegend geändert und verbes-
sert. 

Die neuen sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen, innovative Fort-
schritte der Technik und der Zwang zu äußerster Sparsamkeit machen 
eine bedarfsgerechte Anpassung auch des Zivilschutzes an die veränderte 
Lage erforderlich. Von diesem Anpassungsprozeß kann der Warndienst 
nicht ausgenommen werden. 

Aufgrund der verbesserten Informationstechnik ist künftig eine geringere 
Zahl von Warndiensteinrichtungen erforderlich. Die Bundesregierung 
beabsichtigt daher, im Zusammenhang mit der Schaffung einer neuen 
Organisationsstruktur für den Warndienst einige Warnämter aufzulösen. 
Gegenwärtig ist nicht zuverlässig abzusehen, wie viele Warnämter und an 
welchen Standorten endgültig von einer Auflösung betroffen sein werden. 

19. Abgeordneter 
Uwe 
Lambinus 
(SPD) 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über die Beteiligung von „Traditionsvereinigun-
gen" der Waffen-SS an Volkstrauertragsaktivi-
täten rechtsextremistischer Gruppen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Von den Traditionsvereinigungen der Waffen-SS war die Bundesführung 
des „Bundesverbandes der Soldaten der ehemaligen Waffen-SS e. V. 
(Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit — HIAG)" Beobachtungsobjekt 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der Bundesverband löste sich 
zum 31. Dezember 1992 auf. 

Unter Beteiligung der HIAG haben vielfältige regionale „Heldengedenk-
tagsaktivitäten" stattgefunden. Aus Zuständigkeitsgründen wurden diese 
Regionalaktivitäten vom Bundesamt für Verfassungsschutz nur vereinzelt 
erfaßt. So nahmen am 19. November 1989 Mitglieder der HIAG gemein-
sam mit Mitgliedern der „Wiking-Jugend" in Neudenau an einer Gef alle-
nenehrung teil. 

20. Abgeordneter 
Uwe 
Lambinus 
(SPD) 

Gibt es Bezüge der rechtsextremistischen Szene 
zur „Traditionspflege der Waffen-SS" auch 
außerhalb der Aktivitäten am Volkstrauertag? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Informationen über Kontakte außerhalb der Aktivitäten am Volkstrauer-
tag sind nur sporadisch angefallen. So bestanden zumindest bis 1985 Kon-
takte zu Rechtsextremisten, die auf HIAG-Veranstaltungen hervortraten, 
wie dem früheren Wehrmachtsgeneral Otto Ernst Remer und dem Ham-
burger Neonazi Christian Worch. Gelegentlich wurden Abordnungen der 
NPD und der „Wiking-Jugend" auf HIAG-Veranstaltungen festgestellt. 
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Das ehemalige Verbandsorgan „Der Freiwillige" erscheint weiterhin, 
Herausgeber ist der Munin-Verlag. Darin werben u. a. rechtsextremisti-
sche Buchdienste, z. B. der „Buchdienst Nation Europa" . 

21. Abgeordneter 
Uwe 
Lambinus 
(SPD) 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über Kontakte zwischen Neo-Nazis und der Hilfs-
organisation der ehemaligen Angehörigen der 

Waffen-SS (HIAG)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Auf die Antworten zu den Fragen 19 und 20 wird verwiesen. 

22. Abgeordneter 
Uwe 
Lambinus 
(SPD) 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über die Haltung der HIAG zu „Heldengedenk-
tagsaktivitäten" neonazistischer Gruppen an 
Gedenkstätten für Gefallene der Waffen-SS? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Auf die Antwort zur Frage 19 wird verwiesen. 

23. Abgeordneter 
Wolfgang 
Lüder 
(F.D.P.) 

Wie viele Arbeitsplätze werden beim Bundes-
grenzschutz dadurch gesichert, daß zunehmend 
doppelte Paßkontrollen durch BGS-Beamte an 
deutschen Flughäfen für Flüge aus Nicht-EU-
Ländern durchgeführt werden? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 6. Juni 1994 

Durch die grenzpolizeilichen Vorkontrollen, die bei bestimmten Flügen 
aus Nicht-EU-Ländern durchgeführt werden, um ausweislose Reisende 
bereits am Flugzeug feststellen zu können, werden keine zusätzlichen 
Arbeitsplätze beim Bundesgrenzschutz gesichert. 

24. Abgeordneter 
Wolfgang 
Lüder 
(F.D.P.) 

Falls dies keinen Arbeitsplatzeffekt hat, welche 
besondere Begründung liegt dann in der doppel-
ten Belästigung der Passagiere? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 6. Juni 1994 

Seit Inkrafttreten des neuen Asylverfahrensgesetzes am 1. Juli 1993 führt 
der Bundesgrenzschutz auf den deutschen Flughäfen vermehrt grenzpoli-
zeiliche Vorkontrollen durch. Diese finden direkt an der Fluggastbrücke 
statt, um Passagiere, die nicht über die erforderlichen Grenzübertritts-
papiere verfügen, dem entsprechenden Abflugort und der betreffenden 
Luftverkehrsgesellschaft zuordnen zu können. 
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Bei den anschließenden Kontrollen im Flughafengebäude lassen sich 
solche Feststellungen dann nicht mehr treffen, wenn die Möglichkeit der 
Vermischung der Passagiere besteht. Dies ist insbesondere bei zentraler 
Abfertigung der Fall. 

Im wesentlichen werden mit den Vorkontrollen drei Ziele verfolgt: 

— Der Vollzug der Drittstaatenregelung nach § 26 a Abs. 1 des Asylverfah-
rensgesetzes macht es erforderlich, Fluggästen, die ohne Ausweis-
dokumente und sonstige Papiere bei einer Kontrollstelle des Bundes-
grenzschutzes vorstellig werden, anhand eines genau identifizierten 
Fluges nachzuweisen, daß sie aus einem sicheren Drittstaat in die Bun-
desrepublik Deutschland einreisen wollen. 

— Im Rahmen des sogenannten Flughafenverfahrens gemäß § 18a des 
Asylverfahrensgesetzes ist Ausländern aus einem sicheren Herkunfts-
staat die Einreise zu verweigern, wenn ihre Asylanträge abgelehnt wor-
den sind. Zur Durchsetzung der Rückbeförderungspflicht des verant-
wortlichen Beförderungsunternehmers gemäß § 73 des Ausländer-
gesetzes und der damit einhergehenden Haftung der Fluggesellschaft 
als Kostenschuldner im Sinne des § 82 Abs. 3 des Ausländergesetzes ist 
eine beweiskräftige Zuordnung der zurückzuweisenden Personen zum 
Luftfahrtunternehmen unerläßlich. 

— Gegen Beförderungsunternehmer werden Untersagungsverfügungen 
gemäß § 74 a Abs. 1 des Ausländergesetzes erlassen, wenn sie Auslän-
der ohne erforderliche Grenzübertrittspapiere nach Deutschland ver-
bringen. Verstöße gegen diese Verfügungen ziehen Zwangs- oder Buß-
gelder nach sich, sofern sie dem Luftverkehrsunternehmen nachgewie-
sen werden können. Auch hierfür sind die grenzpolizeilichen Vorkon-
trollen das einzig geeignete Mittel. 

Die namentlich bei zentralen Einreisekontrollen unverzichtbaren grenz-
polizeilichen Vorkontrollen direkt am Flugzeug stellen keinen Ersatz für 
die eigentliche grenzpolizeiliche Überprüfung dar. 

25. Abgeordnete 
Ingrid 
Matthäus-Maier 
(SPD) 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung beabsich-
tigt, im Bonn-Vertrag eine Formulierung bezüg-
lich der Kosten für die eventuelle Ansiedlung 
internationaler Einrichtungen dergestalt aufzu-
nehmen, daß mit der Ansiedlung in Bonn verbun-
dene Mehrkosten auf die Ausgleichsleistungen 
für die Region anzurechnen sind? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Horst Waffenschmidt 
vom 14. Juni 1994 

Im Ausgleichsvertrag für die Region Bonn, der am 8. Juni 1994 mit den 
Vertretern der betroffenen Länder und der Region abschließend erörtert 
wurde, ist keine Regelung bezüglich der Kosten für eine Ansiedlung inter-
nationaler Einrichtungen enthalten. 

26. Abgeordneter 
Matthias 
Weisheit 
(SPD) 

Wie viele vorläufige Festnahmen gab es im Be-
reich der Straftaten mit rechtsextremistischem 
Hintergrund für das Jahr 1993? 
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Kurt Schelter 
vom 9. Juni 1994 

1993 wurden dem Bundeskriminalamt im Rahmen des Kriminalpolizei-
lichen Meldedienstes in Staatsschutzsachen für den Komplex „Fremden-
feindliche Straftaten" 2 971 Tatverdächtige gemeldet. 777 Tatverdächtige 

wurden vorläufig festgenommen. 

27. Abgeordneter 
Jochen 
Welt 
(SPD) 

Welche Gewichtung haben die im Ursachenbün-
del des Verfassungschutzberichtes genannten 
Einzelfaktoren für die Existenz der rechtsextremi-
stischen Gewalt, und lassen sich einzelne Ur-
sachen verschiedenen Strafrechtstatbeständen 

zuordnen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Die im Verfassungsschutzbericht genannten Einzelursachen rechtsextre-
mistisch motivierter Gewalt, z. B. Wegfall sozialer Bindungen, Abstump-
fungsprozeß durch unkritische Gewaltdarstellungen, gewaltverherr-
lichende Musik und Texte oder persönliche Enttäuschungen über tatsäch-
liche oder vermeintliche wirtschaftliche und soziale Mißstände, sind multi-
kausal, überschneiden sich teilweise und lassen sich deshalb nicht ohne 
weiteres gewichten. Es handelt sich lediglich um die Wiedergabe von 
Ergebnissen und Eindrücken aus der Beobachtungstätigkeit und nicht um 
eine Ursachenanalyse mit dem Ergebnis der Möglichkeit der Gewichtung 
einzelner Ursachen. Demgemäß lassen sich auch einzelne Ursachen nicht 
verschiedenen Straftatbeständen zuordnen, wenn auch negative wirt-
schaftliche Erfahrungen und begründete oder unbegründete Ängste vor 
wirtschaftlichen Entwicklungen wie Probleme von Jugendlichen bei den 
fremdenfeindlich motivierten Gewalttätern eine wesentliche Rolle spielen 

dürften. 

Auch der im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen und Jugend 
erstellte Forschungsbericht über die Analyse von Täterstrukturen und 
Eskalationsprozessen (Willems, Wirtz, Eckert: „Fremdenfeindliche Ge-
walt: Eine Analyse von Täterstrukturen und Eskalationsprozessen" , Juni 
1992) trifft eine solche Aussage nicht. So heißt es in dem Forschungs-
bericht: „Die hier vorgelegten differenzierten Befunde zu fremdenfeind-
lichen jugendlichen Straf- und Gewalttätern und zur Entwicklung und 
Eskalation der Gewalttaten gegen Fremde verweigern sich manchen 
öffentlichen, eindeutigen und einseitigen Interpretationen und Beurtei-

lungen des Phänomens 

— als ausschließlich rechtsextremistisch oder rechtsradikales Phänomen, 

— als typisches Jugendproblem, 

— als ausschließliches Erziehungsproblem, 

— als reines Desintegrations- und Krisenphänomen (a. a. O. Seite 141). 

28. Abgeordneter 
Jochen 
Welt 
(SPD) 

Welche früheren Empfehlungen und Beschlüsse 
des Deutschen Bundestages, die die Entstehung 
und Gewaltbereitschaft und Rechtsextremismus 
verhindern sollten, sind verwirklicht bzw. noch 
nicht verwirklicht worden, und welche Gründe 
sind jeweils dafür maßgebend? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Der Deutsche Bundestag hat insbesondere in den letzten Jahren häufiger 
die Themenbereiche Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt 
erörtert und entsprechende Initiativen im Sinne der Fragestellung ergrif-
fen. Hierauf im einzelnen einzugehen, ist in der Kürze der Zeit nicht mög-
lich. 

Die Bekämpfung von Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Extremismus ist 
ständige Aufgabe der Bundesregierung. Sie hat eine Fülle von Maßnah-
men im präventiven und repressiven Bereich durchgeführt und gefördert. 
Die Fortschreibung des Zwischenberichts der Bundesregierung „Offen-
sive gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" (Stand Januar 1994) gibt 
darüber Aufschluß und macht deutlich, wie intensiv sich Bund und Länder 
um eine Auseinandersetzung und Bewältigung von Extremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Gewalt bemühen. 

29. Abgeordneter 
Jochen 
Welt 
(SPD) 

Welche Übersicht besitzt die Bundesregierung 
über Vertreter rechtsextremer Gruppierungen in 
den Kommunal- und Landesparlamenten, und 
welche Erkenntnisse über deren Kontakte zu 
rechtsextremen lokalen und überregionalen 
Gruppen liegen ihr vor? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Eduard Lintner 
vom 16. Juni 1994 

Zur „Deutschen Volksunion" (DVU) und zur „Deutschen Liga für Volk 
und Heimat" (DLVH) gehören Abgeordnete in den Landesparlamenten 
von Bremen (DVU) und Schleswig-Holstein (DLVH und DVU). Von den 
ursprünglich sechs DVU-Abgeordneten in der Bremer Bürgerschaft gehö-
ren der Partei gegenwärtig noch drei an. Die anderen drei Abgeordneten 
haben die DVU verlassen und sich in der Bürgerschaft zu einer „national-
konservativen Gruppe" (NK) zusammengeschlossen. Von den ebenfalls 
ursprünglich sechs DVU-Abgeordneten im schleswig-holsteinischen Par-
lament gehört nur noch eine Abgeordnete der DVU an, vier Abgeordnete 
haben sich zu einer Fraktion der DLVH zusammengeschlossen, von einem 
Abgeordneten ist keine neue Parteizugehörigkeit bekannt. 

Über Vertreter in Kommunalparlamenten verfügen DVU (in Bremen und 
Bremerhaven), DLVH (in Köln, Villingen-Schwenningen, Tuttlingen und 
Pforzheim) und die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands" (NPD) 
(in mehreren Bundesländern). Über ihre Zahl liegen dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz nur unvollständige Angaben vor, da hier die Zustän-
digkeit der Länder gegeben ist. 

Die Partei „Die Republikaner" (REP), die ebenfalls seit Dezember 1992 
Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes ist, verfügt über 15 Abge-
ordnete im Landtag von Baden-Württemberg sowie jeweils einen Abge-
ordneten in den Landesparlamenten von Thüringen und Berlin. Zu den 
Erkenntnissen über kommunale Mandatsträger wird auf das oben Ausge-
führte verwiesen. Gleiches gilt für deren Kontakte zu anderen Gruppie-
rungen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen 

30. Abgeordneter 
Dr. Eberhard 
Brecht 
(SPD) 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß 
die vom Bundesministerium der Finanzen zu ver-
antwortende Ablehnung der Besichtigung der 
Villa durch den UNV (United Nations Volunteer-
Service), die die Stadt Bonn für eine künftige 
Unterbringung dieses VN-Dienstes vorgesehen 
hat, wenig geeignet ist, die Kooperation zwischen 
Regierung und VN im Hinblick auf die Verlage-
rung von VN-Institutionen an den Rhein zu för-
dern und beabsichtigt sie gegenüber den VN 
klarzustellen, daß die Abweisung der  UNV-Dele-
gation unter Berufung auf das Hausrecht des 
Bundesministeriums der Finanzen nicht als Des-
interesse an der Verlagerung von VN-Institutio-
nen nach Bonn verstanden wird? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jürgen Echternach 
vom 15. Juni 1994 

Der Exekutivkoordinatorin von UNV, Dr. McSweeny, die mit einer Dele-
gation Ende Januar 1994 Bonn besucht hat, wurden verschiedene Liegen-
schaften als Beispiele für eine mögliche Unterbringung von UNV gezeigt. 
Dabei wurde u. a. das vom Bundesministerium der Finanzen genutzte 
Gebäude in Bonn-Plittersdorf in Augenschein genommen. Eine Besichti-
gung war nicht vorgesehen und wurde von UNV auch nicht verlangt. Es 
bedarf daher keiner Klarstellung des Interesses der Bundesregierung an 
einer Verlagerung von VN-Einrichtungen nach Bonn. 

31. Abgeordneter 
Helmut 
Esters 
(SPD) 

Um wie viele Mrd. DM würden die Zahlen der 
neuen Steuerschätzung in den Jahren 1996 bis 
1998 für den Bund niedriger ausfallen, wenn in 
den Jahren bis 1998 die neue Grundfreibetrags-
regelung (Existenzminimum) — ohne Gegen-
finanzierung — wirksam würde? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 15. Juni 1994 

Einzelheiten der ab dem Veranlagungszeitraum 1996 zu treffenden Neu-
regelung der Steuerfreistellung des Existenzminimums liegen noch nicht 
fest. Angaben zu den Auswirkungen auf das Steueraufkommen in den 
Jahren bis 1998 sind daher derzeit nicht möglich. 

32. Abgeordneter 
Manfred 
Hampel 
(SPD) 

Wie erklärt die Bundesregierung den Wider-
spruch in den Aussagen des Bundesministers der 
Finanzen, Dr. Theodor Waigel, der Anstieg der 
öffentlichen Verschuldung zwischen 1990 und 
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1995 sei entscheidend durch die Transferleistun-
gen in die neuen Länder sowie die Erblastenüber-
nahme verursacht (Bonner General-Anzeiger 
vom 13. April 1994) einerseits und das aktuelle 
70-Milliarden-Loch im Bundeshaushalt sei kaum 
noch auf die Einheit, sondern auf konjunkturelle 
Sonderbelastungen zurückzuführen (Handels-
blatt vom 19. Mai 1994) andererseits? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jürgen Echternach 
vom 9. Juni 1994 

Zwischen den beiden von Ihnen zitierten Feststellungen besteht kein 
Widerspruch. Zum einen schließt die Feststellung, daß das aktuelle Defizit 
im Bundeshaushalt vor allem konjunkturelle Ursachen hat, nicht aus, daß 
in den Jahren davor einigungsbedingte Defizite entstanden sind, die 
ihrerseits zu einem überproportionalen Anstieg der Verschuldung geführt 
haben. Zum anderen beruht der deutliche Anstieg der öffentlichen Ver-
schuldung, die nicht nur die Schulden des Bundes umfaßt, auf der zitierten 
Erblastenübernahme, die den Schuldenstand erhöht, ohne zuvor zu 
Finanzierungsdefiziten geführt zu haben. Auch die Verschuldung in dem 
— auf Wunsch der Länder zustande gekommenen — Fonds „Deutsche Ein-
heit" erhöht den öffentlichen Schuldenstand, nicht jedoch die Defizite der 
Haushalte von Bund und Ländern. 

33. Abgeordneter 
Manfred 
Hampel 
(SPD) 

Wie hoch beziffert die Bundesregierung die An-
teile der konjunkturellen Sonderbelastungen 
sowie der Auswirkungen der Einheit am aktuel-
len 70-Milliarden-Loch? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jürgen Echternach 
vom 9. Juni 1994 

Die Bundesregierung selbst nimmt keine Rechnungen hinsichtlich der 
konjunkturellen Komponente im Bundeshaushalt vor. Für 1994 wird 
von Experten eine konjunkturbedingte Sonderbelastung in Höhe von 
rd. 30 Mrd. DM geschätzt. Dieser Betrag ergibt sich zum einen aus den 
vom Sachverständigenrat auf rd. 11 Mrd. DM veranschlagten konjunktur-
bedingten Steuerausfällen des Bundes und zum anderen aus dem Bundes-
zuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit, der für das Haushaltsjahr 1994 
mit 18 Mrd. DM veranschlagt ist. Unter Berücksichtigung der einigungs-
bedingten Einsparungen, Umschichtungen und Abgabenerhöhungen 
bleibt demgegenüber der verbleibende einigungsbedingte Teil des Defi-
zits zurück. Er beläuft sich je nach Schätzannahmen auf 10 bis 20 Mrd. DM. 

34. Abgeordneter 
Josef 
Hollerith 
(CDU/CSU) 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung Steuer-
ausfälle ein, die dadurch entstehen, daß die 
„Interessenvereinigung Jugendweihe " als förde-
rungswürdig und gemeinnützig angesehen wird? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 13. Juni 1994 

Die Bundesregierung kann sich wegen des Steuergeheimnisses (§ 30 der 
Abgabenordnung) nicht dazu äußern, ob die „Interessenvereinigung 
Jugendweihe" als gemeinnützige und zum Empfang steuerbegünstigter 
Spenden berechtigte Körperschaft behandelt wird und ob dadurch gege-
benenfalls Steuerausfälle entstehen. 
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35. Abgeordneter 
Detlev  
von Larcher 
(SPD) 

Wird die Bundesregierung entsprechend dem 
Jahreswirtschaftsbericht vom 27. Januar 1994 
(Textnummern 30 ff.) ihre steuerpolitischen Vor-
schläge einschließlich der grundlegenden Neu-
regelung zur Steuerfreistellung des Existenz-
minimums bis zum Sommer vorlegen, oder will 
sie nur die Unternehmensteuersenkungen be-
schließen und damit ihre Vorschläge zur grund-
legenden Neuregelung zur Steuerfreistellung des 
Existenzminimus auf einen Termin nach der Neu-
wahl des Deutschen Bundestages verschieben? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 15. Juni 1994 

Zur Vorbereitung der Neuregelung der Steuerfreistellung des Existenz-
minimums hat das Bundesministerium der Finanzen im November ver-
gangenen Jahres eine Kommission unabhängiger Sachverständiger ein-
gesetzt. Diese Kommission wird im Herbst 1994 die Eckwerte und Mitte 
1995 ihr Gutachten endgültig vorlegen. Erst aufgrund der Eckwerte kön-
nen und sollen Detail-Entscheidungen getroffen werden. Daß eine solche 
Vorgehensweise sinnvoll ist, wird offensichtlich auch von der SPD aner-
kannt (vgl. Presse-Service der SPD vom 6. Juni 1994, Nummer 3). 

36. Abgeordneter 
Adolf 
Ostertag 
(SPD) 

Wie begründet die Bundesregierung ihre Vor-
gehensweise, daß sie seit kurzem bei LKW, die im 
Auftrag eingetragener Vereine und gefahren von 
deren ehrenamtlichen Helfern von humanitären 
Hilfsaktionen aus Ländern des ehemaligen 
Ostblocks zurückkehrten, nicht mehr auf die 
Erhebung der bei kommerziellen LKW-Transpor-
ten vorgesehenen Abgabe auf eingeführten Die-
selkraftstoff verzichtet, und teilt die Bundesregie-
rung den Protest, daß die von den ehrenamtlich 
tätigen Personen für die Hilfsaktion erbrachten 
und gesammelten Spenden ihrer Zweckbestim-
mung voll zugeführt und nicht zur Stopfung von 
Haushaltslöchern erhoben werden sollten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 14. Juni 1994 

Dieselkraftstoff in den Hauptbehältern von Lastkraftwagen ist bis zu einer 
Menge von 200 1 je Fahrzeug von Einfuhrabgaben befreit. Diese Frei-
menge, die seit dem 1. Juli 1984 gilt, wird unabhängig davon gewährt, ob 
das Fahrzeug im gewerblichen oder im p rivaten Warenverkehr eingesetzt 
wird. Soweit die Einfuhrmenge die Freimenge überstieg, wurden auch in 
der Vergangenheit die vorgesehenen Einfuhrabgaben ungeachtet des 
Verwendungszwecks des Fahrzeugs erhoben. 

Darüber hinaus bleibt auf Antrag des Beteiligten als sogenannte Rück-
ware derjenige Kraftstoff abgabenfrei, der bei der Ausreise mitgeführt 
worden ist und der unter Wahrung der Nämlichkeit wiedereingeführt 
wird. Zu diesem Zweck wird dem Beteiligten bei der Ausfuhr ein Zwi-
schenschein für die Ausfuhr von Treibstoffen ausgestellt, der bei der Wie-
dereinfuhr der Ware der Zollstelle vorzulegen ist. 
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Das Zollrecht knüpft nicht an die Person des Einführers oder die Art der 
ihm zur Verfügung stehenden Mittel, sondern an die Ware an, die in das 
Zollgebiet verbracht wird. Auch Kraftstoff in Nutzfahrzeugen ist nur nach 
Maßgabe des Zollkodex der Europäischen Gemeinschaften und der Ver-
ordnung Nr. 918/83 des Rates über das gemeinschaftliche System der Zoll-
befreiungen von den Einfuhrabgaben befreit. Danach ist es den Mitglied-
staaten verwehrt, eine vollständige Abgabenbefreiung ungeachtet der 
mitgeführten Menge Kraftstoff zu gewähren. 

37. Abgeordneter 
Adolf 
Ostertag 
(SPD) 

Ist die Bundesregierung bereit, wieder auf die 
Erhebung von Einfuhrsteuern aus Spendengel-
dern humanitärer Aktionen zu verzichten, um 
damit die Bemühungen engagierter Personen 
und Vereine, sparsam mit Spendengeldern zu 
haushalten, nicht zu behindern? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 14. Juni 1994 

Einer Erhöhung der Freimenge für Kraftstoff in Nutzfahrzeugen zugun-
sten bestimmter Organisationen stehen neben erhebungstechnischen 
Gründen, die eine Differenzierung nach den individuellen Verhältnissen 
des jeweiligen Einführers oder Verwenders grundsätzlich nicht erlauben, 
die Erfordernisse der Haushaltskonsolidierung entgegen. 

38. Abgeordnete 
Lydia 
Westrich 
(SPD) 

Wie verträgt sich die Aussage des Bundesmini-
sters der Finanzen, die Steuerquote werde nicht 
weiter steigen, mit dem Ergebnis der jüngsten 
Steuerschätzung, die für die kommenden Jahre 
eine ständig steigende Steuerquote ausweist? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 13. Juni 1994 

Die Schätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" gehen grund-
sätzlich vom geltenden Steuerrecht aus. Bei unverändertem Steuerrecht 
und einer wachsenden Wirtschaft ergibt sich aufgrund des progressiven 
Einkommensteuertarifs auf mittlere Frist ein schrittweiser Anstieg der 
volkswirtschaftlichen Steuerquote. Die Bundesregierung hat mit den von 
ihr initiierten Schritten zur Konsolidierung der Staatsfinanzen einen Pro-
zeß eingeleitet, der mittelfristig Steuerentlastungen ermöglicht. 

39. Abgeordnete 
Lydia 
Westrich 
(SPD) 

Bedeutet die Berücksichtigung der haushalts-
wirtschaftlichen Lage der öffentlichen Gebiets-
körperschaften in den kommenden Jahren, daß 
ab 1996 nur die Geringverdiener durch eine 
dauerhafte Neuregelung des Grundfreibetrags 
entlastet werden, so daß entsprechend des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts „die Entla-
stungswirkung eines ausreichenden Grundfrei-
betrages bei höheren Einkommen in der progres-
siv ansteigenden Steuerbelastung schrittweise 
aufgeht" ? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 15. Juni 1994 

Einzelheiten der Neuregelung der Steuerfreistellung des Existenzmini-
mums ab dem Veranlagungszeitraum 1996 liegen noch nicht fest. Über die 
Entlastungswirkungen können daher derzeit keine Aussagen getroffen 
werden. 

40. Abgeordnete 
Lydia 
Westrich 
(SPD) 

Versteht die Bundesregierung unter „Stufen-
lösung" (vgl. Antwort auf Frage 35 in Drucksache 
12/7633) die vom Bundesverfassungsgericht dem 
Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit, den 
Tarifverlauf so zu gestalten, „daß die Entla-
stungswirkung eines ausreichenden Grundfrei-
betrags bei höheren Einkommen in der progres-
siv ansteigenden Steuerbelastung schrittweise 
aufgeht" , oder versteht die Bundesregierung un-
ter „Stufenlösung" eine zeitlich gestreckte Rege-
lung, bei der die Forderung des Bundesverfas-
sungsgerichts, „mit Wirkung vom Veranlagungs-
zeitraum 1996 an die verfassungswidrige durch 
eine verfassungsgemäße Regelung zu ersetzen" , 
erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig er-
füllt wird? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Joachim Grünewald 
vom 15. Juni 1994 

Die vom Bundesministerium der Finanzen eingesetzte Einkommensteuer-
Kommission hat den Auftrag, unter Berücksichtigung haushaltswirt-
schaftlicher Erfordernisse verfassungskonforme Lösungen aufzuzeigen. 
Dabei ist auch die Möglichkeit zu prüfen, die Freistellung des Existenz-
minimums im Rahmen eines zeitlichen Stufenplans systematisch in den 
Einkommensteuertarif zu integrieren. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtscha ft  

41. Abgeordnete 
Sigrun 
Löwisch 
(CDU/CSU) 

Wie kann nach Meinung der Bundesregierung 
das Hindernis für die weitere Verbreitung von 
Mehrwegsystemen ausgeräumt werden, das auf-
getreten ist, nachdem der Bundesgerichtshof 
durch Urteil vom 14. Oktober 1993 (1 ZR 218/91) 
entschieden hat, daß bei der Abgabe von Geträn-
ken in Pfandgebinden der Preis für die Ware und 
der Pfandbetrag aufgeschlüsselt angegeben wer-
den müssen? 
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Johann Eekhoff 
vom 9. Juni 1994 

Das zitierte Urteil des Bundesgerichtshofes stützt sich auf § 1 der Preis-
angabenverordnung. Danach ist, wer Letztverbrauchern Bewerbs- oder 
geschäftsmäßig Waren oder Leistungen anbietet, verpflichtet, die zu 
zahlenden Endpreise anzugeben. Die Vorschrift dient dem Schutz des 
Verbrauchers und dem Interesse der Preisklarheit und Preiswahrheit. Sie 
bestimmt ausdrücklich, daß bei der Aufgliederung von Preisen die End-
preise hervorzuheben sind. 

Sicherlich bedeutet das Urteil des Bundesgerichtshofes eine — von den 
Verbänden des Handels bedauerte — Erschwerung der Preisauszeich-
nung, die allerdings nach Auffassung des Bundesgerichtshofes in Kauf zu 
nehmen ist. Ob durch die Endpreisangabe wirklich Vorteile für Einweg-
verpackungen begründet werden, läßt sich nicht ohne weiteres feststel-

len. Denn der Preis für die Getränke selbst muß nach wie vor angegeben 
werden, wobei er allerdings nicht mehr der besonders hervorgehobene 
Preis ist. Der mündige Verbraucher ist damit weiterhin in der Lage, 
Getränkepreise zu vergleichen. 

42. Abgeordnete 
Sigrun 
Löwisch 
(CDU/CSU) 

Pflichtet die Bundesregierung insbesondere der 
Auffassung bei, daß im Interesse der Wettbe-
werbsgleichheit zwischen Mehrwegsystemen 
und Einwegsystemen vorgeschrieben werden 
muß, daß auch bei Einwegsystemen der Preis für 
die Ware und der Preis für die Einwegverpackung 
aufgeschlüsselt anzugeben sind? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Johann Eekhoff 
vom 9. Juni 1994 

Nach Auffassung der Bundesregierung sollten zunächst einmal die prak-
tischen Erfahrungen mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus-
gewertet werden. Dazu gehört die Auslegung der Entscheidung im einzel-
nen ebenso wie ihre preis- und wettbewerbspolitischen Konsequenzen 
und ihre Auswirkung auf bestehende Mehrwegsysteme. Das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft steht hierzu in Kontakt mit den Preisbehörden der 
Länder. 

Wichtig im Interesse der Wettbewerbsgleichheit ist der Bundesregierung 
im übrigen, daß die Kosten der Entsorgung von Einwegverpackungen 
nicht von den kommunalen Gebietskörperschaften getragen, sondern den 
Herstellern und den Vertreibern auferlegt werden. Diese Änderung der 
Kostentragung wurde durch die Verpackungsverordnung vom 12. Juni 
1991 erreicht. Darüber hinaus verfolgt das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit dem Entwurf einer Kenn-
zeichnungsverordnung vom 16. November 1993 das Ziel, für Einwegver-
packungen die Angabe der Entsorgungskosten auf der jeweiligen Ver-
packung zu regeln. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung 

43. Abgeordneter 
Hans 
Büttner 
(Ingolstadt) 
(SPD) 

Wie viele Bewilligungsbescheide mußte die Bun-
desanstalt für Arbeit ab 1. Januar 1994 aufgrund 
der von der Mehrheit des Deutschen Bundestages 
im Dezember 1993 geänderten Höchstsätze für 
die Berechnung des Arbeitslosengeldes neu 

erteilen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther 
vom 13. Juni 1994 

In den ersten drei Monaten d. J. hat die Bundesanstalt für Arbeit rd. 
2,9 Millionen Änderungsbescheide, mit denen sie die Höhe der Lohn-
ersatzleistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz vom 1. Januar 1994 
an nun festgesetzt hat, an Empfänger von Arbeitslosengeld und Arbeits-
losenhilfe versandt, davon rd. 2,7 Millionen in der Zeit vom 3. Januar bis 
14. Januar 1994. Bei den späteren Bescheiden dürfte es sich in der Regel 
um Wiederbewilligungen handeln. Eine Differenzierung nach den Lei-
stungsarten ist der Bundesanstalt anhand des ihr zur Verfügung stehen-
den Materials nicht möglich. Diese Änderungsbescheide wären — wegen 
der Veränderungen der nach § 111 Abs. 1 und 2 AFG zu berücksichtigen-
den gewöhnlichen gesetzlichen Lohnabzüge und damit des für die Lei-
stungshöhe maßgeblichen pauschalierten Nettoarbeitsentgelts — auch zu 
erteilen gewesen, wenn die Lohnersatzquoten unverändert geblieben 

wären. 

44. Abgeordneter 
Hans 
Büttner 
(Ingolstadt) 
(SPD) 

Wie hoch ist der Gesamtbetrag in D-Mark, den 
die Bundesanstalt für Arbeit dadurch einspart, 
daß die Prozentsätze für die Berechnung des 
Arbeitslosengeldes ab Januar 1994 geändert 
wurden, aufgeteilt nach bereits laufenden Bezie-
hern von Arbeitslosengeld und solchen, die erst 
nach dem 1. Januar 1994 als neue Berechtigte 
hinzugekommen sind? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther 
vom 13. Juni 1994 

Die Neufestsetzung der für das Arbeitslosengeld maßgeblichen Lohn-
ersatzquoten wird nach den Schätzungen der Bundesregierung im Jahre 
1994 zu Minderausgaben in Höhe von etwa 1,3 Mrd. DM führen. Davon 
entfallen rd. 700 Mio. DM auf Berechtigte, die am 31. Dezember 1993 im 
Leistungsbezug standen, und rd. 600 Mio. DM auf Fälle, die im Laufe des 

Jahres zugehen. 

45. Abgeordneter 
Hans 
Büttner 
(Ingolstadt) 
(SPD) 

Wie viele Bezieher von Arbeitslosengeld, auf-
geteilt nach laufenden Fällen und Neufällen, 
haben gegen die neuen Bescheide Widerspruch 
eingelegt bzw. Klage beim Sozialgericht? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther 
vom 13. Juni 1994 

Mangels entsprechender statistischer Erhebungen können keine genauen 
Zahlen genannt werden. Bei vorsichtiger Schätzung ist davon auszuge-
hen, daß je Arbeitsamt im Durchschnitt zwischen 50 und 200 Wider-
sprüche eingingen, die die Änderung der Leistungshöhe betrafen, und bis 
zu 15 Klagen erhoben wurden. Bei kleinen Arbeitsämtern dürften diese 
Zahlen unterschritten, bei besonders großen um ein Mehrfaches über-
schritten sein. 

46. Abgeordneter 
Joachim 
Poß 
(SPD) 

Wie hoch sind die vom Parlamentarischen Staats-
sekretär Horst Günther mitgeteilten und in der 
Drucksache 12/7528, Seite 21, veröffentlichten 
Zahlen für Bund, Länder und Gemeinden insge-
samt in den Jahren von 1981 bis 1993? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther 
vom 15. Juni 1994 

Der Finanzierungsbetrag von Bund, Ländern und Gemeinden (insgesamt) 
und dessen Anteil am Bruttosozialprodukt sowie am Sozialbudget betrug 
nach Abzug der von den Gebietskörperschaften in ihrer Funktion als 
Arbeitgeber gezahlten tatsächlichen Beiträge: 

Jahr Betrag - Mrd. DM Anteil - BSP Anteil - SB 

1981 208,3 13,5% 40,6% 

1982 211,2 13,3% 39,9% 

1983 208,8 12,5% 38,6% 

1984 211,2 12,0% 37,7% 

1985 216,3 11,8% 37,4% 

1986 231,8 12,0% 38,0% 

1987 241,0 12,0% 37,7% 

1988 245,4 11,6% 36,9% 

1989 257,1 11,4% 37,6% 

1990 260,4 10,6% 36,3% 

1991 283,2 10,7% 36,9% 

1992 305,0 10,9% 36,9% 

1993 328,4 11,6% 38,2% 

Quelle: Sozialbudget 1993 

Die Angaben beziehen sich auf das frühere Bundesgebiet; sie beruhen für 
1990 bis 1992 auf vorläufigen Ergebnissen und für 1993 auf Schätzungen. 
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47. Abgeordneter 
Joachim 
Poß 
(SPD) 

Wie sehen die Zahlen von 1981 bis 1993 für den 
Bund aus? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther 
vom 15. Juni 1994 

Die in der Antwort zur Frage 46 gemachten Angaben betrugen für den 

Bund: 

Jahr Betrag - Mrd. DM Anteil - BSP Anteil - SB 

1981 119,5 7,8% 23,3% 

1982 121,9 7,9% 23,7% 

1983 117,5 7,0% 21,7% 

1984 117,6 6,7% 21,0% 

1985 119,4 6,5% 20,6% 

1986 125,6 6,5% 20,6% 

1987 129,5 6,5% 20,3% 

1988 131,7 6,2% 19,8% 

1989 137,7 6,1% 20,2% 

1990 137,6 5,6% 19,2% 

1991 152,2 5,7% 19,8% 

1992 163,8 5,9% 19,8% 

1993 183,0 6,5% 21,3% 

Quelle: Sozialbudget 1993 

Die Angaben beziehen sich auf das frühere Bundesgebiet; sie beruhen für 
1990 bis 1992 auf vorläufigen Ergebnissen und für 1993 auf Schätzungen. 

48. Abgeordneter 
Dr. Axel 
Wernitz 
(SPD) 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, aus 
dem bisherigen Sonderprogramm „Maßnahmen 
für besonders beeinträchtigte Langzeitarbeits-
lose und weitere schwerstvermittelbare Arbeits-
lose" auch jenen Teil künftig finanziell weiter zu 
fördern, über den Langzeitarbeitslose bisher auch 
individuell von den zuständigen Dienststellen 
betreut werden konnten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Günther 
vom 15. Juni 1994 

Die finanzielle Förderung der sozialen Betreuung besonders schwerver-
mittelbarer Arbeitnehmer ist auch nach dem neuen § 62 d des Arbeitsför-
derungsgesetzes möglich, wenn sie neben der Beschäftigung oder beruf- 
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lichen Qualifizierung erforderlich ist. Eine alleinige soziale Betreuung 
kann allerdings nur im Zusammenhang mit einer vorhergehenden oder 
anschließenden Beschäftigung oder beruflichen Qualifizierung gefördert 
werden. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

49. Abgeordneter 
Horst 
Jungmann 
(Wittmoldt) 
(SPD) 

Welche Ergebnisse liegen bislang über den Ver-
such in Neumünster und Trier vor, Bundeswehr-
fahrzeuge mit Rapsöl zu betreiben? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Bernd Wilz 
vom 14. Juni 1994 

RME ist als Kraftstoff für Bundeswehrfahrzeuge mit Dieselmotor grund-
sätzlich geeignet. Er zeigt im Vergleich zu Dieselkraftstoff bei der Parti-
kelemission deutlich bessere Werte, im Bereich der gasförmigen Schad-
stoffe CO2 und NO. jedoch nur geringe Unterschiede. 

Elastomere im Kraftstoffsystem der Fahrzeuge und in den Betankungsein-
richtungen werden durch RME angegriffen; dies gilt auch für die verwen-
deten Anstriche. 

Die Standzeiten der Kraftstoffilter werden wegen der höheren Verunrei-
nigungen und der Polymerisationsneigung von RME verkürzt. Vereinzelt 
sind die Einspritzsysteme der Fahrzeuge durch RME verklebt worden, 
wodurch die Antriebsanlagen der Fahrzeuge ausfielen. 

Die vorhandenen Standheizungen können nicht mit RME bet rieben 
werden. 

50. Abgeordneter 
Horst 
Jungmann 
(Wittmoldt) 
(SPD) 

Wie viele Fahrzeuge und welche Fahrzeugtypen 
sind jeweils in Neumünster und Trier an diesem 
Versuch beteiligt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Bernd Wilz 
vom 14. Juni 1994 

An den Versuchen waren insgesamt 59 Rad- und Kettenfahrzeuge mit 
unterschiedlichen Laufleistungen beteiligt. Angaben zu den Fahrzeug-
typen bitte ich der beigefügten Anlage zu entnehmen. 

Zusätzlich wurden auf dem Prüfstand der Wehrtechnischen Dienst-
stelle 41, Trier, vier Dieselmotoren bezüglich des Leistungs- und Ver-
brauchsverhaltens, der Abgaswerte sowie des allgemeinen Betriebsver-
haltens getestet. 
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Anlage 

Marinearsenal, Arsenalbetrieb Kiel: 

— 4 PKW Opel Kadett-Kombi 
— 1 PKW Opel Rekord D 
— 1 DB Kombi klein 
— 11 VW-Kombi 
— 3 VW-Pritsche 
— 1 LKW 3,5 t DB 
— 1 LKW 3 t Ford 
— 1 LKW 7 t MAN 

Kfz-Transportstaffel 71, Büsum: 

— 3 Sattel-Zugmaschinen MAN 
— 3 LKW 5 t DB 
— 1 DB Kombi groß 
— 1 VW Kombi 

Wehrtechnische Dienststelle 71, Eckernförde: 

— 3 VW-Kombi 
— 2 PKW Opel Kadett-Kombi 
— 1 LKW 5 t DB 
— 1 LKW 10 t MAN 

Nachschubbataillon 6, Neumünster: 

— 3 LKW 5 t DB 
— 3 LKW 7 t MAN 
— 3 LKW 10t MAN 

Instandsetzungskompanie 180, Boostedt: 

— 1 KPz Leopard 1 A 5 
— 1 SPz Marder 
— 1 MTW M113 

Wehrtechnische Dienststelle 41, Trier: 

— 3 VW Golf Diesel 
— 2 LKW leicht DB 
— 2 LKW VW-Pritsche 
— 2 LKW 7 t MAN 

51. Abgeordneter 
Horst 
Jungmann 
(Wittmoldt) 
(SPD) 

Welche Kosten sind bei diesen Versuchen ent-
standen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Bernd Wilz 
vom 14. Juni 1994 

Für die von Anfang 1992 bis Ende 1993 durchgeführten Versuche wurden 
etwa 1,6 Mio. DM aufgewendet. 
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52. Abgeordneter 
Horst 
Jungmann 
(Wittmoldt) 
(SPD) 

Welche Auswirkungen hat der Versuch auf die 
zukünftige Verwendung von Rapsöl als Treibstoff 
in Fahrzeugen der Bundeswehr? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Bernd Wilz 
vom 14. Juni 1994 

Mit der Umstellung der Bundeswehr-Dieselmotoren auf RME wäre ein 
erheblicher Aufwand zur Umrüstung der Fahrzeuge und Infrastrukturein-
richtungen verbunden. 

Im einzelnen wären folgende Maßnahmen erforderlich: 

— Alle Elastomere in den Kraftstoffsystemen der Fahrzeuge und den 
Betankungseinrichtungen müßten ausgetauscht werden. 

— Die Standheizungen müßten durch solche ersetzt werden, die mit RME 
betrieben werden können. 

— Die Fahrzeuge müßten mit RME-beständigen Anstrichen versehen 
werden. 

— Die Wechselintervalle der Kraftstoffilter müßten verkürzt werden. 

Bisher ungeklärt ist das Verhalten von RME bei sehr niedrigen Tempera-
turen, sein Verhalten bei Langezeitlagerung sowie die Mischbarkeit mit 
Dieselkraftstoff. 

Die möglichen Auswirkungen einer Umstellung auf RME für das NATO-
Pipelinesystem sind noch nicht untersucht. 

Eine Umstellung der Dieselmotoren auf RME ist deshalb nicht beabsich-
tigt. 

53. Abgeordnete 
Ingrid 
Köppe 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Wie oft haben in den vergangenen zehn Jahren 
Musterungsausschüsse und -kammern die Voten 
der untersuchenden Bundeswehrärzte bei der 
Festsetzung der Tauglichkeit und Verwendungs-
fähigkeit von Wehrpflichtigen überstimmt, und 
welche Konsequenzen sind nach Auffassung der 
Bundesregierung hieraus zu ziehen bezüglich der 
künftigen Verzichtbarkeit der von diesen Gre-
mien wahrgenommenen Kontrollfunktionen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Bernd Wilz 
vom 14. Juni 1994 

Die von Ihnen erbetenen Angaben werden statistisch nicht erfaßt und 
können für die Vergangenheit auch nicht ermittelt werden. Stichproben-
artige Befragungen haben jedoch ergeben, daß von den Urteilen der 
Musterungsärzte abweichende Entscheidungen der Musterungsaus-
schüsse/der Musterungskammern in den letzten zehn Jahren nur in weni-
gen Fällen ergangen sein können. Derartige Entscheidungen dürften 
regelmäßig zu einem Amtswiderspruch gegen die Musterungsentschei-
dung bzw. — auf der Ebene der Musterungskammer — zu einer Klage der 
Wehrbereichsverwaltung geführt haben. 
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Die schutzwürdigen Interessen der Wehrpflichtigen sind auch nach Weg-
fall der unabhängigen Musterungsgremien gewahrt. Es bleibt den Wehr-
pflichtigen weiterhin unbenommen, Musterungsentscheidungen anzu-
fechten und damit letztlich einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung 
zuzuführen. 

54. Abgeordneter 
Ludwig 
Stiegler 
(SPD) 

Wie ist der aktuelle Stand der organisatorischen 
und personellen Umsetzung der ab 1. April 1994 
angelaufenen Erweiterung der Heeresunteroffi-
zierschule II in Weiden auf insgesamt fünf Inspek-
tionen, und bis wann ist mit der Vorlage des end-
gültigen Organisations- und Stellenplans für die 
Truppenverwaltung zu rechnen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Bernd Wilz 
vom 14. Juni 1994 

Mit Organisationsbefehl vom 18. März 1994 wurde die Erweiterung der 
Heeresunteroffizierschule II in Weiden verfügt. 

Der Erlaß der Organisations- und Stellenpläne zur Bereitstellung der 
erforderlichen Haushaltsstellen für alle Dienstposten der Heeresunter-
offizierschule (einschließlich Truppenverwaltung) befindet sich noch in 
der ressortinternen Mitzeichnung. Es wird angestrebt, noch in diesem 
Sommer die Organisations- und Stellenpläne zu erlassen und die per-
sonelle Umsetzung einzuleiten. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie 
und Senioren 

55. Abgeordneter 
Claus 
Jäger 
(CDU/CSU) 

Wie viele ungeborene Kinder sind nach den 
Erkenntnissen der Bundesregierung seit dem 
16. Juni 1993 in Deutschland getötet worden, und 
wie viele davon innerhalb der Zwölfwochenfrist 
nach Beratung bzw. aufgrund der Feststellung 
einer Indikation? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Roswitha Verhülsdonk 
vom 7. Juni 1994 

Derzeit kann die Bundesregierung zur Anzahl der Schwangerschaftsab-
brüche nach dem 16. Juni 1993 noch keine Angaben machen. 

Nach der Änderung der Rechtslage durch das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 28. Mai 1993 wurde eine Umstellung bei der Daten-
erhebung für die alten und neuen Bundesländer erforderlich. Darüber hin-
aus hat sich aufgrund der technischen Umstellungsschwierigkeiten, die 
mit der Einführung der neuen Postleitzahlen zum 1. Juli 1993 in Zusam-
menhang stehen, die Auswertung der Quartalsergebnisse verzögert. Bis- 
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her liegen nur die Ergebnisse für das erste und zweite Quartal vor. Mit den 
Ergebnissen des dritten Quartals ist nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes im Juli 1994 und des vierten Quartals sowie des Jahresergebnis-
ses 1993 im August 1994 zu rechnen. 

56. Abgeordneter 
Claus 
Jäger 
(CDU/CSU) 

Falls der Bundesregierung Informationen dar-
über vorliegen, ob die Schwangeren-Konfliktbe-
ratungsstellen in Deutschland über die Bera-
tungsgrundsätze des Bundesverfassungsgerichts 
in seinem Urteil vom 28. Mai 1993 unterrichtet 
worden sind, durch wen und auf welche Weise ist 
diese Unterrichtung erfolgt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Roswitha Verhülsdonk 
vom 7. Juni 1994 

Die Bundesregierung hat unverzüglich nach der Verkündung vom 28. Mai 
1993 mit Datum vom 9. Juni 1993 die mit der Schwangerschaftskonflikt-
beratung befaßten Landesministerien, die kommunalen Spitzenverbände 
und die zentralen Träger der Beratungsstellen der Freien Wohlfahrts-
pflege umfassend über die in dem Urteil enthaltenen Beratungsgrund-
sätze informiert und die Anordnung gemäß § 35 des Gesetzes über das 
Bundesverfassungsgericht übermittelt. Insbesondere über die Länder und 
die zentralen Träger der Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege 
sind die örtlichen Beratungsstellen — in der Regel schriftlich — unterrichtet 
worden. Hierzu verweise ich insbesondere auch auf meine Antwort in der 
Fragestunde des Deutschen Bundestages vom 20. Ap ril 1994. 

57. Abgeordnete 
Hildegard 
Wester 
(SPD) 

Wie sollen bei der geplanten Erhöhung der Ein-
kommensgrenzen für die Berechnung des Erzie-
hungsgeldes nach dem sechsten Lebensmonat 
des Kindes die Entwicklung der Einkommen und 
der Lebenshaltungskosten einberechnet werden? 

58. Abgeordnete 
Hildegard 
Wester 
(SPD) 

Ist eine Dynamisierung dieser Grenze vorge-
sehen? 

59. Abgeordnete 
Hildegard 
Wester 
(SPD) 

Wie soll der geplante Werbungskostenbetrag von 
6 000 DM für die Familien kompensiert werden, 
die aufgrund ihres geringen Einkommens keine 
steuerlichen Vorteile erreichen können? 

60. Abgeordnete 
Hildegard 
Wester 
(SPD) 

In welcher Art und Weise soll die Überprüfung 
des Einkommens im zweiten Lebensjahr des Kin-
des vereinfacht werden? 
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Roswitha Verhülsdonk 
vom 9. Juni 1994 

Innerhalb der Bundesregierung wird erörtert, ob bei der Prüfung und 
Überprüfung des Anspruchs auf Erziehungsgeld Vereinfachungen mög-
lich sind, die zu einer Beschleunigung der Bewilligungsverfahren führen. 
In diese Erörterung ist keine allgemeine Anhebung der Einkommensgren-

zen einbezogen worden. 

Soweit Sie in Ihrer Frage von einem Werbungskostenbetrag von 6 000 DM 
ausgehen, würde es sich nicht um eine Regelung im Einkommensteuer-
recht, sondern um eine Regelung im Bundeserziehungsgeldgesetz, also 
um einen pauschalen Abzugsbetrag, handeln. Die Frage einer Kompen-
sation für entgangene steuerliche Vorteile stellt sich damit nicht. 

Bei den Überlegungen, die Überprüfung der Einkommenssituation im 
zweiten Lebensjahr zu vereinfachen, geht es um die gegenwärtig be-
stehende Verpflichtung von Arbeitnehmern im Erziehungsurlaub, im 
16. Lebensmonat ihres Kindes eine Bescheinigung des Arbeitgebers über 
die Fortdauer des Erziehungsurlaubs vorzulegen. Es wird erörtert, ob 
diese Regelung, nach der Arbeitgeber in allen Fällen von Erziehungs-
urlaub Bescheinigungen ausstellen müssen, abgeschafft und durch eine 
Verpflichtung des Arbeitgebers ersetzt werden könnte, der Erziehungs-
geldstelle eine vorzeitige Beendigung des Erziehungsurlaubs und die 
Aufnahme einer Teilzeittätigkeit während des Erziehungsurlaubs mitzu-

teilen. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Frauen 
und Jugend 

61. Abgeordneter 
Wilhelm 
Schmidt 
(Salzgitter) 
(SPD) 

Ist es richtig, daß die Bundesregierung zwei Jahre 
nach Inkrafttreten der VN-Konvention über die 
Rechte des Kindes, also am 5. Ap ril 1994, einen 

Bericht über die Umsetzung dieser Konvention an 
die VN vorzulegen gehabt hat und daß sie dieser 
eingegangenen Verpflichtung nicht nachgekom-
men und somit vertragsbrüchig geworden ist? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Cornelia Yzer 
vom 9. Juni 1994 

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes ist mit der Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 
am 5. April 1992 in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Die 
Vertragsstaaten sind gemäß Artikel 44 Abs. 1 verpflichtet, den VN über 
die Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der in dem Übereinkommen 
anerkannten Rechte getroffen haben, und über die dabei erzielten Fort-
schritte zu berichten. Erstmals vorzulegen ist ein solcher Bericht innerhalb 
von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betref-

fenden Vertragsstaat. 
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Die Erstellung des Erstberichts einschließlich Übersetzung steht kurz vor 
dem Abschluß. Durch die Berücksichtigung bis zuletzt eingegangener 
Änderungsvorschläge und die Ergänzung des Berichts um aktuelle 
gesetzgeberische Maßnahmen ist eine mehrfache Überarbeitung erfor-
derlich geworden. Mit einer solchen Aktualisierung wird dem vorrangig 
zu beachtenden Grund für die Berichtspflicht Rechnung getragen. Diese 
zielt gemäß Artikel 44 Abs. 2 Satz 2 des Übereinkommens über die Rechte 
des Kindes darauf ab, dem zuständigen Ausschuß ein umfassendes Bild 
von der Durchführung des Übereinkommens in dem betreffenden Land zu 
vermitteln. Der Grund für die Verzögerung ist dem Ausschuß mit Verbal-
note angezeigt worden. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß auch andere Vertragsstaaten, 
deren Bericht den VN bereits vorliegen, den Gesichtspunkten der Aktuali-
tät und Vollständigkeit Vorrang vor der Einhaltung der jeweils für sie gel-
tenden Frist eingeräumt haben. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit 

62. Abgeordnete 
Dr. Helga 
Otto 
(SPD) 

Gibt es in der Bundesrepublik Deutschland aus-
reichend und flächendeckend Rehabilitations-
zentren für Kinder mit Mehrfachbehinderungen, 
die eine klinische, teilstationäre und ambulante 
Rehabilitation mit Integration von entsprechen-
der vorschulischer, schulischer oder/und berufs-
vorbereitender Bildung gewährleisten? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
vom 13. Juni 1994 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, Rudolf Kraus, hat Ihnen bereits am 9. März 1993 namens 
der Bundesregierung mitgeteilt, daß im gesamten Bundesgebiet 124 
Rehabilitationseinrichtungen für Kinder mit insgesamt 8674 Betten, die 
einen Versorgungsvertrag gemäß § 111 SGB V abgeschlossen haben, 
bestehen. Eine nähere Aussage dazu, wie viele dieser Einrichtungen die 
von Ihnen genannten Kriterien erfüllen, ist der Bundesregierung nicht 
möglich, da ihr die entsprechenden Informationen nicht vorliegen. 

63. Abgeordnete 
Dr. Helga 
Otto 
(SPD)  

Beabsichtigt die Bundesregierung gegebenen-
falls die Frühförderung und Integration mehrfach 
behinderter Kinder durch Modellvorhaben zu 
unterstützen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
vom 13. Juni 1994 

Die Bundesregierung vertritt nach wie vor die Auffassung, daß die Versor-
gung der Bevölkerung mit Rehabilitationsmöglichkeiten in erster Linie 
Aufgabe der Länder und dann der zuständigen Rehabilitationsträger ist. 
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Dies schließt die Förderung von Modelleinrichtungen der medizinischen 
und medizinisch-beruflichen Rehabilitation z, B.  seitens des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung nicht aus. Konkrete Förderprojekte 
zu Frühförderung und Integration mehrfach behinderter Kinder sind dort 
allerdings derzeit nicht geplant. 

Zur Frühförderung von behinderten einschließlich von mehrfach behin-
derten Kindern sind bisher drei Forschungsvorhaben im Auftrag des Bun-
desministeriums für Bildung und Wissenschaft am Institut für Sonder-
pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt 
worden. Ein viertes wird am 1. Juli 1994 mit einer Laufzeit von drei Jahren 
beginnen. Es sind dies: 

Verlaufsstudien zur Frühförderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder: Erprobung eines persönlichkeits- und bedürfnis-
orientierten, situationsoffenen Interaktionsansatzes zwischen Kind, 
Eltern, Mutter und Frühbetreuer (1984 bis 1986); 

strukturelle und inhaltliche Bedingungen der Frühförderung: 
Probleme — Lösungen — Umsetzung (1989 bis 1992); 

Elternbildung im System der Frühförderung (1991 bis 1994); 

Entwicklung und Erprobung von Analyse-, Lern- und Beratungs-
systemen in der Frühförderung (1994 bis 1997). 

Außerdem sind mehrere Forschungsvorhaben zu den Möglichkeiten inte-
grativer Förderung behinderter Kinder im Elementarbereich durchgeführt 
worden. Die Fragestellungen bezogen in der Regel mehrfach behinderte 
Kinder mit ein. 

Zur Integration behinderter einschließlich mehrfach behinderter Kinder 
und Jugendlicher hat das Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft ab Mitte der 70er Jahre zahlreiche Modellversuche, zum Teil mit 
wissenschaftlicher Begleitung, gefördert. Diese Vorhaben bezogen sich 
auf alle Bildungsstufen vom Elementarbereich bis zur Sekundarstufe I. 
Maßnahmen zur intensiven Schulung von Sinnesbehinderten wurden 
auch in der Sekundarstufe II durchgeführt. 

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför-
derung (BLK) hat 1992 einen Auswertungsbericht über „Modellversuche 
zum Förderungsbereich ,behinderte Kinder und Jugendliche' " veröffent-
licht, in dem auch über integrative Vorhaben berichtet wird. Es sind darin 
Modellversuche aus der Zeit zwischen 1980 und 1990 enthalten. 

Die Konzepte für integrative Förderung sind vor allem für den Elementar-
bereich und Grundschule abgeschlossen. Die Kriterien und Bedingungen 
können als gesichert gelten, unter denen Integration auf diesen Bildungs-
stufen möglich ist. Aus der Sicht des Bundesministeriums für Bildung und 
Wissenschaft besteht daher in diesen Bereichen kein Entwicklungs- und 
Forschungsbedarf mehr. Klärungsbedürftig sind hingegen noch Fragen 
der Integrationsmöglichkeiten in den Sekundarstufen I und II, die sich ins-
besondere auf die schwierige Frage der zielgleichen oder zieldifferenten 
Förderung beziehen. 

Die entwickelten und erprobten Konzepte können von den neuen Ländern 
ohne weiteres übernommen werden, soweit dies gewünscht wird. Z. Z. 
wird z. B. aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Wissen-
schaft ein sogenanntes „Transfermodellvorhaben" in Berlin-Ost und 
Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungförderung gefördert. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 

64. Abgeordneter 
Dr. Klaus-Dieter 
Feige 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Welche Finanzmittel sind 1994 und in den darauf-
folgenden Jahren für den Bau der Ortsumgehung 
von Farchant, Landkreis Garmisch-Partenkir-
chen, im Zuge des Neubaus der B 2 vorgesehen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens 
vom 10. Juni 1994 

Der Bau der Ortsumgehung Farchant im Zuge der B 2 soll privat finanziert 
werden. Daher sind in den Jahren der Baudurchführung (1995 bis 2000) in 
der Finanzplanung des Bundes keine Mittel vorgesehen. 

65. Abgeordneter 
Dr. Klaus-Dieter 
Feige 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Ist die Auszahlung auch bei einem noch nicht 
rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluß mög-
lich, und wann ist mit der Genehmigung und der 
Abwicklung der vorgesehenen Privatfinanzie-
rung der Baumaßnahme zu rechnen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens 
vom 10. Juni 1994 

Die Rückzahlung erfolgt erst ab dem ersten Jahr nach Fertigstellung der 
Maßnahmen, also ab dem Jahr 2001. 

Der Baubeginn des Projektes hängt von der Erreichung des Baurechts ab; 
gemäß dem derzeitigen Planungsstand könnte im Jahre 1995 mit dem Bau 
begonnen werden. 

66. Abgeordneter 
Michael 
Jung 
(Limburg) 
(CDU/CSU) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, 
daß einige europäische Länder entgegen ihren 
Zusagen vom Juni 1993 bzw. Oktober 1993 die 
mit dem Harmonisierungsbeschluß der EU-Ver-
kehrsminister und der EU-Finanzminister in 
Sachen Kraftfahrzeugsteuer angestrebte Harmo-
nisierung durch weitere Absenkung der Kraft-
fahrzeugsteuer (Niederlande) bzw. durch andere 
Maßnahmen (Belgien, Dänemark, Italien) unter-
laufen und damit teilweise zunichte machen, und 
wie schätzt die Bundesregierung ihre Möglich-
keiten ein, während der EU-Präsidentschaft diese 
Vorhaben rückgängig zu machen oder zu kom-
pensieren? 

67. Abgeordneter 
Michael 
Jung 
(Limburg) 
(CDU/CSU) 

Wann wird die Bundesregierung die deutsche 
Kraftfahrzeugsteuer (und die deutsche Mineral-
ölsteuer) auf das von der EU beschlossene Min-
destniveau absenken und dafür die Straßen-
benutzungsgebühr auf eine angemessene Höhe 
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anheben, um damit auch im fiskalischen Bereich 
nach über 30 Jahren Diskussion und Zusagen 
eine vollständige Harmonisierung zu erreichen, 
und welche Maßnahmen wird die Bundesregie-
rung ergreifen, um bei Einführung der Straßen-
benutzungsgebühr in Deutschland am 1. Januar 
1995 die nach der derzeitigen Gesetzeslage ab-
sehbare Mehrbelastung des kombinierten Ver-
kehrs zu verhindern bzw. zu kompensieren? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens 
vom 9. Juni 1994 

Die Luxemburger Beschlüsse und ihre rechtliche Umsetzung sind für die 
Bundesregierung nach wie vor ein bedeutsamer Schritt in Richtung auf 
mehr Wettbewerbsgerechtigkeit im Straßengüterverkehr. Die verkehrs-
politischen Bemühungen um eine weitere Verbesserung der Wett-
bewerbschancen für das Straßengüterverkehrsgewerbe mit Blick auf die 
Angleichung der Wettbewerbsbedingungen in der Europäischen Union 
bei den Verkehrsabgaben, Sozialvorschriften, den technischen Sicher-
heitsbestimmungen, den Kontrollen und bei Ahndung von Verstößen wer-
den daher weiter mit Nachdruck betrieben. Das unter diesem Gesichts-
punkt vom Bundesministerium für Verkehr vorgelegte Aktionsprogramm 
vom 9. März 1994 ist Ausdruck einer aktiven Strategie für mehr Wett-
bewerbsgerechtigkeit im Güterkraftverkehr. 

Im Zusammenhang mit der Harmonisierung der Wettbewerbsbedingun-
gen wird sich die Bundesregierung auch für erhöhte Anforderungen an 
den Zugang zum Beruf einsetzen, insbesondere was die finanzielle 
Leistungsfähigkeit betrifft. 

Die Bundesregierung wird sich wie bisher für die Einhaltung und Umset-
zung der Richtlinie über Kraftfahrzeugsteuern und Straßenbenutzungs-
gebühren einsetzen. Dabei muß allerdings auf zwei Einschränkungen hin-
gewiesen werden: 

— Die Möglichkeiten, Protokollerklärungen durchzusetzen, die am Rande 
der Verabschiedung von Richtlinien abgegeben worden sind, sind 
angesichts der fehlenden juristischen Qualität von Protokollerklärun-
gen beschränkt. 

— Die Möglichkeit einer Revision der Richtlinie ist erst ab 1997 vorge-
sehen. Kurzfristig werden daher keine neuen Vorschläge der Kommis-
sion zu erwarten sein. Ohne Vorschläge der Kommission können jedoch 
Rechtsakte vom Rat nicht beschlossen werden. 

Selbst wenn andere Mitgliedstaaten ihre Kraftfahrzeugsteuern weiter 
senken, haben sie dafür (mit Ausnahme von Großbritannien) bei weitem 
nicht die Spielräume, wie sie von deutscher Seite mit der zum 1. April 1994 
in Kraft getretenen Senkung der Kraftfahrzeugsteuer genutzt wurden. Für 
das deutsche Gewerbe wird also auf jeden Fall der bisherige Wett-
bewerbsnachteil in ganz erheblichem Ausmaß verringert. 

Eine weitere Senkung der Kfz-Steuerbelastung der deutschen Lkw hält 
die Bundesregierung wegen der angespannten Haushaltslage des Bundes 
finanzpolitisch und wegen der Auswirkungen für die Schiene auch ver-
kehrspolitisch und umweltpolitisch nicht für verantwortbar. 
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68. Abgeordneter 
Michael 
Jung 
(Limburg) 
(CDU/CSU) 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, in Verhandlungen mit den Ländern darauf 
hinzuwirken, daß das Vorhaben des Bundesmini-
sters für Verkehr in bezug auf die Betriebskon-
trollen durch die Gewerbeaufsichtsämter reali-
siert wird, das Maß der Betriebskontrollen der 
Praxis in den anderen EU-Mitgliedstaaten anzu-
passen und die — im Hinblick auf die gebietsfrem-
den Lastkraftfahrzeuge wettbewerbsneutralen — 
Straßenkontrollen entsprechend anzuheben? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens 
vom 9. Juni 1994 

Der Bundesminister für Verkehr intensiviert zur Zeit die Straßenkontrol-
len durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Er hat diese Aktion 
durch Mitteilung Nr. 55/94 vom 9. März 1994 (vgl. dort Nummer 10) 
bekanntgegeben. Diese Schwerpunktmaßnahmen können allerdings nur 
mit dem vorhandenen Personal durchgeführt werden. 

Darüber hinaus wird zur Zeit ein Konzept erarbeitet, um entscheiden zu 
können, welche Kontrollintensität künftig angestrebt werden soll und 
welcher sächliche und personelle Aufwand dafür erforderlich ist. Das neue 
Kontrollkonzept, der ggf. im Vergleich zur heutigen Ausstattung höhere 
Personalbedarf und die ab 1. Januar 1994 durch das Tarifaufhebungs-
gesetz geänderte Aufgabenstellung des BAG werden bei der zur Zeit statt-
findenden Organisationsuntersuchung zur Neuausrichtung des BAG 
berücksichtigt werden. 

Seit der Aufhebung der Ta rife werden Betriebskontrollen durch das BAG 
nicht mehr zur Tarifüberwachung, sondern nur noch aus Gründen, die 
eine Betriebsprüfung notwendig machen, durchgeführt. Mit unseren 
wichtigsten Nachbarstaaten soll deren Kontrollpraxis erörtert werden. Die 
Länder sind um Unterrichtung über ihre Kontrollen (auch der Gewerbe-
aufsicht) gebeten worden. Nötigenfalls wird der Umfang der Betriebsprü-
fungen durch das BAG weiter angepaßt werden. 

69. Abgeordneter 
Dr. Axel 
Wernitz 
(SPD)  

Trifft es zu, daß im Zuge der Bahnreform das 
Eisenbahnkreuzungsrecht zu Lasten der Ge-
meinden als Kostenträger geändert worden ist? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens 
vom 16. Juni 1994 

Ja. 

70. Abgeordneter 
Dr. Axel 
Wernitz 
(SPD) 

Warum wurde das alte Eisenbahnkreuzungsrecht 
nur noch für solche Kreuzungsbauwerke zuge-
standen, mit deren Bau vor dem 1. Januar 1994 
begonnen worden ist, und nicht auch auf jene 
Fälle angewandt, bei denen geschlossene Ver-
einbarungen oder Planfeststellungsbeschlüsse 
vorliegen? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens 
vom 16. Juni 1994 

Durch die Änderung des § 19 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) 
wurde am 1. Januar 1994 auch für Straßenüberführungen im Zuge von 
Gemeindestraßen nach mehr als 30jähriger Übergangszeit der Grundsatz 
des § 14 EKrG verwirklicht, daß an Kreuzungen für Straßenanlagen — zu 
denen auch Straßenüberführungen gehören — der Straßenbaulastträger 
zuständig ist. Die Streichung der nur die westdeutschen Gemeinden 
begünstigenden Übergangsvorschrift führte zu einem einheitlichen Kreu-
zungsrecht in der Bundesrepublik Deutschland. 

Nach der ausgelaufenen Übergangsregelung werden lediglich noch 
solche Erhaltungsmaßnahmen an Straßenüberführungen abgewickelt, 
die vor dem 1. Januar 1994 in Ausführung begriffen waren. 

71. Abgeordneter 
Dr. Axel 
Wernitz 
(SPD) 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, um insbesondere jenen Kommunen zu hel-
fen, die als „Brückenstädte" durch die eingetre-
tene Neuregelung finanziell in zusätzliche 
Schwierigkeiten kommen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Manfred Carstens 

vom 16. Juni 1994 

Der Bund hat keine Möglichkeit, den Gemeinden direkt zu helfen. Die 
Gemeinden können jedoch unter Umständen Förderungsmittel nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantragen, wenn durch 
eine Änderung oder Erneuerung von Straßenüberführungen eine Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden erreicht wird. Über die 
Verwendung der vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellten GVFG-
Mittel wird von den Bundesländern in eigener Zuständigkeit entschieden; 

auf die Verteilung der Mittel hat der Bund keinen Einfluß. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 

72. Abgeordneter 
Meinrad 
Belle 
(CDU/CSU) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Straf-
barkeit von Amtsträgern wegen Duldung unzu-
reichender Abwasserreinigungsanlagen als Fol-
gen der Rahmenabwasserverwaltungsvorschrift 
vom 8. September 1989 sowie deren Anhang 1 vor 
dem Hintergrund einschlägiger Publikationen, 
z. B. des Aufsatzes von Dr. Michael Pfohl, Stutt-

gart, in Heft 7 der NJW 1994? 
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Antwort des Staatssekretärs Clemens Stroetmann 
vom 10. Juni 1994 

Nach § 324 Abs. 1 StGB ist strafbar, wer vorsätzlich oder fahrlässig unbe-
fugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nach-
teilig verändert. Diese Strafvorschrift richtet sich daher an jedermann, also 
auch an 

a) Bedienstete einer Gemeinde (Bürgermeister, Amtsleiter usw.), die als 
solche für Bau und Bet rieb einer Abwasseranlage (Kläranlage, Kanali-
sation) verantwortlich sind, oder Vorstände, Geschäftsführer usw. eines 
abwassereinleitenden Untenrehmens. 

In diesem Rahmen ist hinsichtlich des § 7 a Abs. 2 WHG in Verbindung 
mit der Allgemeinen Rahmen-Verwaltungsvorschrift über Mindest-
anforderungen an das Einleiten von Abwässern in Gewässer — Rah-
men-AbwasserVwV — wie folgt zu differenzieren: 

aa) Ein Einleiter handelt nicht rechtswidrig, soweit die Einleitung den 
Erfordernissen der bestehenden Erlaubnis entspricht. Dies gilt 
so lange, wie diese Erlaubnis nicht von den Wasserbehörden an die 
Erfordernisse der neuen Verwaltungsvorschrift angepaßt ist. Ver-
waltungsvorschriften richten sich nämlich nur an die betroffenen 
Behörden, nicht an den Einleiter. Verzögert sich die Anpassung, so 
entfällt nach allgemeiner Ansicht die Erlaubnis nicht etwa unter 
dem Gesichtspunkt, sie sei „veraltet" und daher die Berufung auf 
sie rechtsmißbräuchlich. In dem vom Deutschen Bundestag be-
schlossenen Zweiten Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkrimina-
lität, das demnächst verkündet und dieses Jahr noch in Kraft treten 
wird, sind die Fälle des Rechtsmißbrauchs in klarstellender Weise 
abschließend aufgezählt. Der Gesetzgeber hat es abgelehnt, den 
genannten Fall mit einzubeziehen (vgl. Ausschußbericht, Druck-
sache 12/7300, S. 25). 

bb) Ist der Bescheid allerdings von der Zulassungsbehörde angepaßt 
worden, dann muß der Einleiter sicherstellen, daß die Auflagen ein-
gehalten werden (insbesondere die auferlegten Sanierungsfristen). 
Stellt der Einleiter dies nicht sicher, so kann er sich strafbar machen 
(sofern er nicht eine Änderung des Bescheides erreicht); 

b) Bedienstete von Zulassungs- bzw. Überwachungsbehörden, die sich 
gemäß § 324 StGB strafbar machen können, wenn sie objektiv und sub-
jektiv (also mindestens fahrlässig) ihre Befugnisse überschritten bzw. 
ihre Pflichten verletzt haben. 

Die Anpassung vorhandener Einleitungen gemäß § 7 Abs. 2 WHG in 
Verbindung mit der Rahmen-AbwasserVwV ist eine Pflicht der zustän-
digen Wasserbehörde. Sind hierfür verbindliche Fristen vorgeschrie-
ben und überschritten, liegt eine objektive Pflichtverletzung vor. Dar-
über hinaus muß die Überschreitung bestimmter Termine persönlich 
vorwerfbar sein. 

Im Hinblick auf die vielfältigen Gründe, die von der Wasserbehörde für 
die Dauer der Sanierung in ihrem Zuständigkeitsbereich geltend 
gemacht werden können, ist im Ergebnis eine Strafbarkeit wegen noch 
nicht durchgeführter Umstellung wasserrechtlicher Bescheide bzw. 
„Duldung" unzureichender Abwasserreinigungsanlagen faktisch wohl 
nur in besonders krassen Ausnahmefällen denkbar. 

73. Abgeordneter 
Meinrad 
Belle 
(CDU/CSU) 

Nachdem die EG-Richtlinie 91/271/EWG über 
die Behandlung von kommunalem Abwasser von 
den Gemeinden den Bau der 3. Reinigungsstufe 
bis Ende 1997 verlangt und die Bundesregierung 
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in Aussicht gestellt hat, in Zusammenarbeit mit 
den Bundesländern Einzelfallausnahmegeneh-
migungen von dieser Frist zu beantragen, frage 
ich die Bundesregierung, wird als Folge dieses 
Antrages die Strafverfolgung gemäß § 324 StGB 
o. ä. gegen den Kläranlagenbetreiber während 
der Dauer der Fristverlängerung ruhen, oder 
kann sie ausgesetzt werden? 

Antwort des Staatssekretärs Clemens Stroetmann 
vom 10. Juni 1994 

Artikel 5 Abs. 2 der EG-Richtlinie vom 21. Mai 1991 über die Behandlung 
von kommunalem Abwasser (91/271/EWG) verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, daß das in empfindliche Gebiete eingeleitete kommunale Abwasser 
aus Kanalisationen von Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern spä-
testens ab 31. Dezember 1998 einer sog. 3. Reinigungsstufe (Nährstoff-
elimination) unterzogen wird. Nach Artikel 8 Abs. 1 dieser Richtlinie kön-
nen in durch technische Schwierigkeiten begründeten Ausnahmefällen 
die Mitgliedstaaten bei der Kommission für die Bevölkerung in geogra-
phisch abgegrenzten Gebieten einen besonderen Antrag auf Verlänge-
rung dieser Frist stellen. Die EG-Richtlinie bindet also nur die Mitglied-
staaten. Pflichten für die Zulassungsbehörden oder gar für die Einleiter 
ergeben sich daraus noch nicht. Wie zur Frage 72 erläutert, können sich 
diese Pflichten für die Zulassungsbehörden erst aus der Umsetzung der 
EG-Richtlinie in deutsches Recht und für den Einleiter dann aufgrund der 
an das neue Recht angepaßten Erlaubnis ergeben. 

Solange diese Anpassung. nicht erfolgt ist, kann sich ein Kläranlagen-
betreiber, der Abwässer im Rahmen der bisherigen Erlaubnis einleitet, 
nicht strafbar machen. Die Frage einer Aussetzung des Strafverfahrens 
stellt sich daher nicht. 

74. Abgeordneter 
Dr. Klaus-Dieter 
Feige 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

75. Abgeordneter 
Dr. Klaus-Dieter 
Feige 
(BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

In welcher Höhe wurde aktuell von seiten der 
Bundesstiftung Umwelt eine Finanzierungszu-
sage für die Anlage zur thermischen Oxidation 
der Firma Riedel-de-Häen in Niedersachsen 
gemacht, und besteht bereits ein verbindlicher 
Bescheid hierfür? 

Unter welchen Bedingungen wird die Finanzie-
rung gewährt, und wie wird die Erfüllung der 
Bedingungen durch die Firma Riedel-de-Häen 
und die geplante Anlage gewährleistet? 

Antwort des Staatssekretärs Clemens Stroetmann 
vom 13. Juni 1994 

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) wurde mit Gesetz vom 18. 
Juli 1990 (BGBl. I S. 1448) als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts errichtet. 

Sie ist damit eine eigene Rechtspersönlichkeit und Weisungen der 
Bundesregierung nicht unterworfen. 
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Ihre Entscheidungen zur Förderung oder Nichtförderung von Projekten 
trifft sie in eigener Verantwortung. 

Ich bitte daher sehr um Ihr Verständnis, wenn ich Sie bei dieser Sachlage 
bitten muß, Ihre Fragen unmittelbar an die DBU zu richten. 

76. Abgeordneter 
Peter 
Götz 
(CDU/CSU) 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, 
daß der für die deutsche Papierindustrie so wich-
tige Rohstoff Altpapier im Zusammenhang mit 
DSD in mehreren 100000 t zu Lasten der deut-
schen Papierindustrie nach Fernost exportiert 
wird, zu einer Verknappung und damit verbun-
denen extremen Preissteigerung führt, und in 
welcher Größenordnung wird diese Praxis durch 
die öffentliche Hand gefördert bzw. subventio-
niert? 

Antwort des Staatssekretärs Clemens Stroetmann 
vom 14. Juni 1994 

Das im Rahmen der Sammlung der DSD GmbH im vergangenen Jahr 
erfaßte Altpapieraufkommen beläuft sich auf ca. 4 Mio. t. Dabei handelt es 
sich nicht nur um Verpackungspapiere, sondern auch um Altpapier aus 
dem Kaufhausbereich und um graphische Papiere. Der auf Verpackungs-
papiere entfallende Anteil beträgt 965 000 t. Davon sind insgesamt 
435 000 t in Staaten des Fernen Ostens exportiert worden. Bei dieser 
Menge handelt es sich nach Erkenntnissen der Bundesregierung jedoch 
um niedere Altpapiersorten der Spezifikation B 12 bzw. B 19, für die in der 
Vergangenheit in Deutschland ein Angebotsüberhang bestand. Ange-
sichts dieser Qualitätsmerkmale und des Gesamtaufkommens von Alt-
papier in einer Größenordnung von ca. 4 Mio. t vermag die Bundesregie-
rung in dem Export keine Verknappung des Angebots zu Lasten der deut-
schen Papierindustrie zu erkennen. Darüber hinaus weist sie darauf hin, 
daß die Nachfrage sich am jeweiligen Preis ausrichtet. 

Eine Subventionierung durch die öffentliche Hand findet nicht statt. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß die deutsche Papierindustrie 
durch entsprechende Nachfrage zu einer Steigerung der Inlandsverwer-
tung beitragen kann. 

77. Abgeordnete 
Birgit 
Homburger 
(F.D.P.) 

Ist es richtig, daß auf einer Hausmülldeponie in 
Riga zur Verwertung vorbereiteter und sortierter 
Kunststoffmüll gefunden wurde, der vom Dualen 
System Deutschland eingesammelt wurde, und 
wie beurteilt dies die Bundesregierung hinsicht-
lich des möglichen Tatbestandes eines illegalen 
Müllexports? 

Antwort des Staatssekretärs Clemens Stroetmann 
vom 15. Juni 1994 

In derselben Angelegenheit wurde bereits eine Frage des Abgeordneten 
Dr. Klaus-Dieter Feige für die Fragestunde am 26. Mai 1994 beantwortet, 
auf die verwiesen wird (Plenarprotokoll 12/230 vom 26. Mai 1994, An-
lage 8). 
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Die DKR Gesellschaft für Kunststoffrecycling mbH wurde zur o. g. Frage 
erneut um Stellungnahme gebeten. Sie hat diese Stellungnahme ausge-
weitet auf einen einschlägigen Bericht im „DER SPIEGEL" vom 6. Juni 
1994; danach ergibt sich folgender Sachverhalt: 

1. DKR hat bei der Fa. Adazi in Riga/Lettland im Zeitraum von Dezember 
1993 bis Februar 1994 nur 62 t DSD-Kunststoffe verwerten lassen. Die 
Mengen wurden benötigt, um das mittlerweile erfolgreich abgeschlos-
sene TÜV-Zertifizierungsverfahren für diesen Betrieb durchzuführen. 
Die Verwertung wurde vom TÜV überwacht. In den ehemaligen RGW-
Staaten mit Ausnahme von Tschechien werden derzeit keine Bet riebe 
beliefert. Nur vier Bet riebe kommen nach weiteren Prüfungen für neue 
Lieferungen in Frage, davon zwei in der Ukraine, einer in Rußland und 
einer in Litauen. 

2. Die vom „DER SPIEGEL" erwähnten DSD-Kunststoffe auf der Deponie 
in Riga wurden nach jüngsten Recherchen der DKR und des TÜV im 
ersten Halbjahr 1993 nach Lettland verbracht. Die Kunststoffe sollten 
seinerzeit bei der TÜV-geprüften und freigegebenen Firma Plastmasu 
in Olaine bei Riga verarbeitet werden. Die Datierung und Bestimmung 
ist aus dem Inhalt der Ballen ableitbar. 

3. Auftraggeber dieser Lieferungen war der damalige Garantiegeber für 
die Kunststoffverwertung des Dualen Systems, die VGK GmbH in 
Bad Homburg. Vertragspartner der VGK war die Firma Weska aus 
Seevethal, die wiederum ein Privatisierungskonzept mit ihrem Sub-
unternehmer, der Fa. Plastmasu, verfolgte. Die Privatisierung scheiterte 
um die Jahresmitte 1993. Plastmasu weigerte sich, größere Mengen zu 
verwerten, so daß etwa 1200 t in „falsche Hände" gerieten. 

4. Schon seinerzeit berichteten die Medien über ein „wildes Kunststoff-
lager" in der Umgebung von Riga. Der TÜV und DKR recherchierten 
diese Altlast erstmals im August 1993 unmittelbar nach Gründung der 
DKR. Dies führte dazu, daß der Inhalt des Lagers sodann doch noch vor 
Ort verwertet werden sollte, und zwar unter Aufsicht der Rigaer 
Umweltbehörde. Über die ordnungsgemäße Verwertung der Lager-
mengen liegen DKR Bestätigungen der örtlichen Behörden vor, Diese 
Bestätigungen müssen jetzt in Zweifel gezogen werden, da ca. 25 Bal-
len Kunststoffe aus Dispositionen der VGK nach Riga jetzt auf der 
Deponie gefunden wurden. 

5. DKR hat u. a. aus diesen Erfahrungen Konsequenzen gezogen und die 
Export- und Verwertungskontrollen verschärft. Insoweit wird auf die 
o. a. Antwort auf die Frage des Abgeordneten Dr. Klaus-Dieter Feige 
verwiesen, in der der Umfang der Exporteinstellung dargelegt wird. 

6. 1993 wurden über 280000 t DSD-Kunststoffe ordnungsgemäß verwer-
tet, davon ca. zwei Drittel im Ausland. Die Verwertung wurde den Bun-
desländern durch einen testierten Nachweis belegt. Bei über 140 Ver-
wertungspartnern der DKR weltweit und sich teilweise erst entwickeln-
den neuen Techniken und Märkten kann ein absoluter Schutz gegen 
schwarze Schafe und technische Unzulänglichkeiten redlicherweise 
weder verlangt noch versprochen werden. 

Die Bundesregierung geht aufgrund dieses Sachverhalts davon aus, daß 
die in Lettland gefundenen DSD-Kunststoffe legal dorthin exportiert wur-
den. 

 



Drucksache 12/7991 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

78. Abgeordneter 
Ortwin 
Lowack 
(fraktionslos) 

Erkennt die Bundesregierung den dringenden 
Bedarf an der Umrüstung von Kernenergieanla-
gen in den Ost- und Mittelosteuropäischen Län-
dern an, und welche Initiative wird die Bundes-
regierung ergreifen, damit durch den Einbau 
westlicher Technologie die Kernkraftwerke in 
Ost- und Mittelosteuropa sicherer werden? 

Antwort des Staatssekretärs Clemens Stroetmann 
vom 10. Juni 1994 

Nach dem Tschernobyl-Unfall und mit der sicherheitstechnischen Bewer-
tung der Kernkraftwerke Greifswald und Stendal hatte die Bundesregie-
rung schon sehr frühzeitig die mehr oder weniger gravierenden Sicher-
heitsmängel der Kernkraftwerke sowjetischer Bauart erkannt und für die 
WWER-Reaktoren den typspezifischen Bedarf für kurzfristige technische 
Verbesserungen für die Restlebenszeit (bis zur alsbaldigen Stillegung der 
WWER-440/230-Reaktoren) bzw. umfangreiche sicherheitstechnisch 
erforderliche Nachrüstungen der Reaktoren neueren Typs (WWER-
440/213 und WWER-1000) identifiziert. 

Die Bundesregierung hat daraufhin die Initiative für 

— nationale-bilaterale Hilfsprogramme (Rußland, Ukraine, Bulgarien, 
Tschechien, Slowakien, Ungarn, Litauen) und 

— internationale Programme (G7-Aktionsprogramm, EBRD-Sicherheits-
fonds) 

ergriffen; sie hat darüber auch im Deutschen Bundestag wiederholt 

berichtet. 

Die Hilfsprogramme orientieren sich heute weltweit an dem auf Initiative 
der Bundesregierung beim Weltwirtschaftsgipfel 1992 in München 
beschlossenen Aktionsprogramm und umfassen 

kurzfristig 

— Verbesserungen der betrieblichen Sicherheit, 

— kurzfristig zu realisierende technische Verbesserungen, 

— Unterstützung im regulatorischen Bereich 

und längerfristig 

— Untersuchung von Möglichkeiten zur Umstrukturierung der Energie-/ 
Elektrizitätswirtschaft, 

— Prüfung der Möglichkeiten zur Nachrüstung der neueren Kernkraft-
werke auf ein für längerfristigen Weiterbetrieb unverzichtbares Sicher-
heitsniveau. 

Bei der Nachrüstung spielt westliche Hilfe insbesondere im Hinblick auf 
Nachrüstmaßnahmen mit westlicher Hoch-Technologie, wie z. B. Leit-
technik, eine große Rolle. Die westliche Hilfe ist aber auch daran orien-
tiert, Eigenleistungen der betroffenen Staaten zu unterstützen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Post 
und Telekommunikation 

79. Abgeordneter 
Franz 
Romer 
(CDU/CSU) 

Inwieweit gedenkt die Bundesregierung bei der 
Umstrukturierung der Deutschen Bundespost 
POSTDIENST die im Aktionsprogramm für mehr 
Wachstum und Beschäftigung vorgesehene ge-
nerelle Förderung von Teilzeitarbeit umzuset-
zen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Paul Laufs 
vom 15. Juni 1994 

Das Bundesministerium für Post und Telekommunikation wird sich bei der 
Umstrukturierung der Deutschen Bundespost POSTDIENST im Rahmen 
der dann gegebenen rechtlichen Möglichkeiten für die Förderung von 
Teilzeitarbeit einsetzen. 

Die DBP POSTDIENST hat bereits jetzt unter Gesichtspunkten der Wirt-
schaftlichkeit und der Personalfürsorge umfangreiche Untersuchungen 
und Überlegungen zur Förderung von Teilzeitarbeit angestellt. 

Es wurde ein Unternehmensberater mit Untersuchungen zur Effizienz von 
Teilzeitarbeit beauftragt. Die Untersuchungen laufen noch. Man erhofft 
sich erhöhte Wirtschaftlichkeit durch höhere Effizienz der Teilzeitarbeits-
kräfte. 

Der Vorstand des Unternehmens ist bestrebt, verstärkt Teilzeitarbeit zu 
realisieren. 

Diese Bestrebungen werden vom Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation unterstützt. 

Die DBP POSTDIENST sieht das Instrument der Teilzeitarbeit für Beamte 
als ganz wesentlichen Faktor im Rahmen der Personalwirtschaft. Nach 
Erhebungen des Unternehmens soll das Potential der zur Teilzeitarbeit 
bereiten Beamten bei 20% liegen. 

Es besteht ein Dialog zwischen dem Bundesministerium für Post und Tele-
kommunikation und der Deutschen Bundespost POSTDIENST, in dem die 
Möglichkeiten zur Förderung von Teilzeitarbeit diskutiert und abge-
stimmt werden. 

Das Bundesministerium für Post und Telekommunikation wird auch bei 
der Umstrukturierung der Deutschen Bundespost POSTDIENST im Rah-
men des dann bestehenden rechtlichen Rahmens diesen Austausch von 
Erfahrungen und rechtlichen Erkenntnissen mit dem Ziel der Förderung 
und Anregung positiver Maßnahmen durch das Unternehmen in Richtung 
Teilzeitarbeit fortführen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau 

80. Abgeordneter 
Peter 
Conradi 
(SPD)  

Wie hoch waren die Gesamtaufwendungen des 
Bundes und der Stadt Berlin für den Städtebau-
lichen Ideenwettbewerb Berlin-Spreeinsel? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Joachim Günther 
vom 16. Juni 1994 

Die Federführung für die Durchführung des Wettbewerbs hat das Land 
Berlin. 

Die Gesamtkosten des Wettbewerbs Spreeinsel können erst nach Ab-
schluß des Verfahrens, d. h. nach der Ausstellung der Ergebnisse, von 
Berlin beziffert werden. 

Von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 4 353 000 DM trägt 
der Bund — gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des 
Wettbewerbs zwischen dem Bund und dem Land Berlin — 60% bis zu 
einem Höchstbetrag von 2 612 000 DM. 

81. Abgeordneter 
Achim 
Großmann 
(SPD) 

Welche verschiedenen Einkommensdefinitionen 
werden derzeit bei der Wohnungsbauförderung 
und dem Wohngeld zugrunde gelegt, und welche 
konkreten gesetzlichen Schritte müßten erfolgen, 
um zu einer einheitlichen Einkommensdefinition 
zu kommen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Joachim Günther 
vom 14. Juni 1994 

Die bisherigen Einkommensbegriffe für die Wohnungsbauförderung nach 
dem II. Wohnungsbaugesetz und für das Wohngeld nach dem Wohngeld-
gesetz unterscheiden sich in einigen Bereichen deutlich, insbesondere bei 
der Berücksichtigung von Einkommensteuer und Sozialversicherungsbei-
trägen, steuerfreier Einnahmen und von Transfereinkommen. 

Durch das vom Deutschen Bundestag am 28. April 1994 beschlossene und 
am 1. Oktober 1994 in Kraft tretende Wohnungsbauförderungsgesetz 1994 
ist der erste gesetzgeberische Schritt für eine einheitliche Einkommens-
ermittlung in der Wohnungsbauförderung getan worden. Mit den neuen 
§§ 25 bis 25d II. WoBauG sind dabei eine Reihe von Elementen aus dem 
wohngeldrechtlichen Einkommensbegriff übernommen worden. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen sowie im 
Bericht des federführenden Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau des Deutschen Bundestages ist das mit dem Wohnungs-
bauförderungsgesetz 1994 verfolgte Anliegen einer Harmonisierung der 
Einkommensbegriffe ausdrücklich hervorgehoben worden. Auch nach 
Auffassung der Bundesregierung soll diese Angleichung der Einkom-
mensbegriffe im Rahmen der nächsten Wohngeldleistungsnovelle umge-
setzt werden. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Forschung 
und Technologie 

82. Abgeordnete 
Dr. Helga 
Otto 
(SPD)  

Welche durch die Bundesregierung geförderten 
Forschungsprojekte beschäftigen sich mit der 
Optimierung von Maßnahmen zur Frührehabili-
tation von Kindern mit Mehrfachbehinderungen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Bernd Neumann 
vom 14. Juni 1994 

Im Programm der Bundesregierung „Gesundheitsforschung 2000" und 
den Vorläuferprogrammen „Forschung und Entwicklung im Dienste der 
Gesundheit" sind in der Vergangenheit aufgrund von zwei Ausschreibun-
gen in den Jahren 1981 und 1986 zu Schwangerenvorsorge, Geburtshilfe 
und Prävention von Entwicklungsstörungen im frühen Kindesalter sowie 
zu Entwicklung und Reifung des chronisch kranken Kindes bisher Förder-
vorhaben — Verbundforschung und Einzelprojekte — in Höhe von 
ca. 120 Mio. DM gefördert worden. Ziel der Ausschreibungen und somit 
der geförderten Vorhaben war die Verbesserung der Prävention z. B. 
durch Methodenentwicklung zur Evaluation der gesetzlichen Früherken-
nungsmaßnahmen bei Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern. 
Durch die Förderung konnte ein Forschungsfeld erschlossen werden, das 
von humangenetischen Fragen im Rahmen der Familienplanung bis zur 
Weiterentwicklung der Gesundheitserziehung in den Schulen reicht. 
Ferner wurden Forschungsfragen zum Problemfeld „Chronisch krankes 
Kind" bearbeitet. 

Die Ausschreibung des neuen Förderschwerpunktes Prävention bei Kin-
dern und Jugendlichen, der für Anfang 1995 vorgesehen ist, zielt auf die 
Beseitigung des Defizits von Präventionsforschung und praktischer Prä-
vention im Bereich der Kinderheilkunde ab. 

In beiden abgeschlossenen Förderschwerpunkten sowie in dem vorge-
sehenen war bzw. ist die Frührehabilitation von Kindern mit Mehrf ach-
behinderungen kein spezifisches Forschungsziel. 

Ein neuer Förderschwerpunkt Rehabilitationsforschung wird z. Z. vor-
bereitet. Ein Entwurf „Förderinitiative Rehabilitationswissenschaften" 
wurde auf Anregung des BMFT federführend vom Verband der Renten-
versicherungsträger (VDR) gemeinsam mit einer Wissenschaftlergruppe 
erarbeitet und vom wissenschaftlichen Ausschuß des Gesundheits-
forschungsrates positiv beurteilt. 

Weitere Diskussionen, insbesondere mit den Leistungsanbietern (VDR 
und Krankenkassen), laufen gegenwärtig. Eine für 1995 vorgesehene 
öffentliche Bekanntmachung könnte auch zur Förderung von Vorhaben 
führen, die der Optimierung von Maßnahmen zur Frührehabilitation von 
Kindern mit Mehrfachbehinderungen dienen bzw. die Lage solcher Kin-
der optimiert. 

Bonn, den 17. Juni 1994 




